
?
HANSESTADT

-wismar

BEGRüNDUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 80/11

"BAHNHOFSVORPLATZ - ROSTOCKER STRAßE"

STAND: MAI 2017

J

'-

F

s

?
«

Qt
€!a
(6

?Q
LJ li
l Iföa.!5',

'/WG

S
>z;altu;'ng'aei

:l

=.ffl:k-,A%!.r!
rsaa,ü,;?,l,.l.$,
S-,

?'XJ ...zv, *z.?????2'?'?'
"';-'J
W

( S!Wlff
Ruine'-.
i*

2sm,p.r

R5ii'ine,

(#

l
l

l
l

*-l

a

IC:i
i:=Cli

41

&aa f?mw-'Jaiddl lu

:4JI?-IM!
}l

i'

*
f [j

'*
*

*

*
%

: s?
%'

'%I'

I'
'u'»neSS

S,1
.@ sf

'nl,

i
%



:-'.a:isestaat 1/l/?smar, Bauarr?t, qbt. Plarn.ing

E%;ri.iridi.ing - Bebai?.or;gsplari :'?lr 80/ l'i ,,Bahrihofsvcrp:aiz-Rosiocksi-Stra(3a? 2

Inhaltsverzeichnis

1- Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele

1.1. Allgemeines
1 .2. Geltungsbereich
1 .:3. Einordnung der Planung
1 .4. Rechtsgrundlagen
1 .5i. Bestandsanalyse
1 .6. Planungsabsichten und Ziele

2 - Planinhalt

2.1 . Art der baulichen Nutzung
2.2. Maß der baulichen Nutzung
2.3. Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise
2.4. Grünflächen

2.5. Baugestalterische und bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.6. Erschließung
2,6,1. Verkehr

2.6.2. Ver- und Entsorgung
2.6.3. Brandschutz

2.7 Technischer Umweltschutz

2.7.l Immissionsschutz

2.7.2 Altlasten und Munition

2.8 Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

2.9 Denkmalpflege, Sanierungsgebiet, Erhaltungsbereich Altstadt
2.9.1 Bodendenkmalpflege
2.9.2 Baudenkmalpflege
2.9.3 Sanierungsgebiet - Erhaltungsbereich Altstadt

3 - Auswirkungen des Bebauungsplanes

3.I Städtebauliche Zahlen und Werte

3.2

3.3

Überschlägige Ermittlung der Erschließungskosten
Realisierung des Bebauungsplanes

4 - Umweltbericht

mit eigenem Inhaltsverzeichnis

Ausfertigungsvermerk

Mai 2017



Hansestad". Wismar, Bai?tamt, -?"ibt. Plariung
Begründurig - Bebaüurigsplari Nr 80/ 1'! ,,Bahri:iafsvcrplaez-Rostocksr Straße' 3

1- Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele

1.1. Allgemeines

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar hat am 15.12.2011 die Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 80/11 "Bahnhofsvorplatz - Rostocker Straße"
beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst ca. 2,25 ha.

Als Kartengrundlage dient eine Vermessung vom Januar 2009, erstellt durch
das Wismarer Vermessungsbüro Wolfgang Kattner. Der katastermäßige
Bestand ist durch das Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises
Nordwestmecklenburg am 03.12.2013 als richtig bescheinigt worden.

1.2. Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich im Nordosten des Stadtteils Altstadt; zwischen
der historischen Altstadt und dem Gelände der Deutschen Bahn AG.

Die genaue Lage und der Umfang sind auf dem Übersichtsplan dargestellt.

Das Plangebiet wird begrenzt:
im Nordwesten: von der Poeler Straße
im Nordosten: vom Gelände der Deutschen Bahn AG

im Südosten: von der Rostocker Straße

im Südwesten: von der Bahnhofstraße sowie der Parkanlage
Lindengarten

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke bzw. Teile der Flurstücke
der Gemarkung Wismar der Flur 1 :
1321/2 teilweise, 1337 teilweise, 1387/1 teilweise, 1388/6 teilweise, 1390/3
teilweise, 449413 teilweise, 449419 teilweise, 4494/11 teilweise, 4494/12,
44941'l3, 4494/15, 4494/16 teilweise, 44941'l7, 4494/18, 4494119, 4495
teilweise, 449712, 2028/4 teilweise
Zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses war der größte Teil des
Plangebietes im Eigentum der Hansestadt Wismar.
Die restlichen Flächen des Plangebietes waren gewidmete, planfestgestellte
Bahnflächen der Deutschen Bahn (DB AG.) Voraussetzung für die
Überplanung dieser Flächen durch die Stadt ist der Grunderwerb dieser
Flächen, für den wiederum die Durchführung eines Freistellungsverfahrens für
die gewidmeten Bahnflächen erforderlich ist.
Seit 2014 stand die HWI für die restlichen Flächen des Plangebietes in
Grunderwerbsverhandlungen mit der Deutschen Bahn AG (DB AG).
Ein vom Eisenbahn-Bundesamt durchgeführtes Freistellungsverfahren endete
mit dem Ergebnis, dass die betreffenden Anlagen und Flächen für die
Deutsche Bahn AG zwar entbehrlich sind, aber aufgrund von vorhandenen
und verbleibenden Kabeln und Leitungen nicht entwidmet und somit nicht
freigestellt werden können.
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Weil die städtischen Planungen auf den zum Kauf beantragten Bahnflächen
jedoch keine Hochbauten vorsehen, sondern im weitesten Sinne als dem
Bahnbetrieb dienliche vorgelagerte Verkehrsflächen entwickelt werden sollen,
stimmten das Eisenbahn-Bundesamt und die DB AG dem Grunderwerb zu.

Seit Anfang 2016 ist die Stadt zwar im Besitz aller Flächen des Plangebietes,
aber ein Teil der Flächen muss weiterhin als Flächen mit eisenbahnrechtlicher

Zweckbestimmung ausgewiesen werden. Die Planungshoheit konnte nicht an
die Stadt übergehen, weil diese Flächen wegen vorhandener Leitungen nicht
entwidmet und somit nicht freigestellt wurden.

1.3. Einordnung der Planung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im wirksamen
Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar vorrangig als

Hauptverkehrsfläche für Bahnanlagen sowie gewerbliche Baufläche (an der
Rostocker Straße, ehem. Papierfabrik) dargestellt.

Planungsrechtliche Grundlage für die Erarbeitung des Bebauungsplanes nach
dem Entwicklungsgebot ist somit die Änderung des wirksamen
Flächennutzungsplanes.
Die derzeitige Ausweisung von Hauptverkehrsflächen für Bahnanlagen ist in
Straßenverkehrsflächen zu ändern.

Hierzu wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
80/11 die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes ,,Umwandlung von
Flächen für Bahnanlagen in Straßenverkehrsflächen -Ruhender Verkehr- im
Bereich Bahnhofstraße" durchgeführt.

Die durch die Deutsche Bahn AG nicht entwidmeten Flächen und Anlagen,
wie z.B. das Bahnhofsgebäude, die Bahnsteige und Gleisanlagen (gewidmete
Bahnflächen) unterliegen weiterhin dem Fachplanungsvorbehalt der Bahn.

1.4. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zu
Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBI. l S. 1548)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 1990 (BGBI. l S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S.
1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember
1990 (BGBI. 1991 l S. 58)
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Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Neufassung vom 18.
April 2006 (GVO Bl. M-V S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes zur Bereinigung des Landes-UVP-Rechts und anderer Gesetze vom
20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323)

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern i.d.F. der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777)

1.5 Bestandsanalyse

Die Altstadt der Hansestadt Wismar gehört seit 2002 zum UNESCO-
Weltkulturerbe. Unmittelbar im Norden der Altstadt grenzt der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes Nr. 80/1 1 .
Dieser umfasst neben der Bahnhofstraße, dem Bahnhofsvorplatz sowie den
ehemaligen Bahnflächen zwischen der Poeler Straße und dem Ende des
Bahnsteiggeländes auch ein ehemaliges Wohnhaus der DB AG und eine
Gewerbebrache an der Rostocker Straße. Südwestlich des Planbereiches

liegt bzw. wird teilweise in die Planung einbezogen das Gartendenkmal
Parkanlage Lindengarten.
Das ehemalige Wohnhaus der DB AG, Bahnhofstraße 12a, (Flurstück Nr.
4494/19) wurde von der Stadt erworben und zur Privatnutzung weiter
veräußert.

Das ehemalige Gewerbegrundstück, Rostocker Straße 71, (Flurstücke Nr.
44971'l , 4497/2) wurde ursprünglich als Drahtwarenfabrik errichtet und zuletzt
als Papierfabrik genutzt. Teilbereiche des Gebäudekomplexes waren nach
einem Brandschaden bereits eingestürzt. Seit Anfang der l990er Jahre steht
der Fabrikkomplex leer. Im Ergebnis von Untersuchungen zum
bautechnischen Zustand der Gebäude wird auf Grund des bestehenden
Schadensbildes, vorhandener Schadstoffe und Altlasten, als auch zu
erwartenden Aufwendungen für die Erhaltung der Abbruch sämtlicher
Gebäude empfohlen. Im Jahr 2008 erfolgten der Abbruch und die Beräumung
des Grundstücks. Zur Zeit werden die Flächen als zeitbegrenzte
Stellplatzanlage genutzt.

Der Gesamtbereich insbesondere die Anbindung an die Altstadt stellt sowohl
gestalterisch als auch funktional einen städtebaulichen Missstand dar.

1.6 Planungsabsichten und Ziele

Ziel der Stadt ist es, dem gesamten Plangebiet -dem Ort des Ankommens
und Empfangens in Wismar- ein Image, ein ,,unverwechselbares Gesicht", zu
geben.

Der Bauleitplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen sowie
erforderliche Rahmenfestlegungen für eine attraktive Gestaltung dieses für
das Stadtbild bedeutsamen Bereiches schaffen.

ß/lai 20'i7
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Das Plangebiet soll hinsichtlich Orientierung, Erreichbarkeit von Bahn, Bus,
Taxi, motorisierte Individualverkehr (MIV), Fußgänger- und
Fahrradwegevernetzung zum Lindengarten, ZOB, Hafen sowie mit seinen
gebäude- und freiraumbezogenen Nutzungs- und Gestaltungsdefiziten ein
repräsentativer Ort werden - und als Tor zur Stadt bezeichnet werden
können.

Neben der Verbesserung der fußläufigen Verbindung für die Reisenden zu
den Bahnsteigen sollen zusätzliche Funktionen für Bahnkunden und andere
Nutzer im Areal vor dem Bahnhof untergebracht werden, wie z.B. Haltestellen
des ÖPNV, der Taxiunternehmen, eine Fahrradstation sowie KfZ-Stellplätze.

Des Weiteren ist über eine Neudefinition von Aufenthaltsbereichen vor dem

Bahnhof sowie eines Wegeleitsystems eine räumliche Vernetzung von
Bahnhof mit Lindengarten und Busbahnhof, eine Führung u. a. auch des
Touristen zum Hafen, eine Einbindung der dem Bahnhof benachbarten
Gebäude und vieles mehr zu erreichen.

2 - Planinhalt

2.1. ArtderbaulichenNutzung

Entsprechend der Darstellung im Flächennutzungsplan der Hansestadt
Wismar ist der Bereich an der Rostocker Straße (ehemals Papierfabrik) als
Gewerbegebiet GEE -2 ausgewiesen. Aufgrund der Lage dieses
Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung
innerhalb einer großräumigen Mischgebietsausweisung erhält das Gebiet die
Bezeichnung eines eingeschränkten Gewerbegebietes.
Im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE sind nur solche Betreibe zulässig, die
das Wohnen nicht wesentlich stören, somit dem ,,Störgrad" von
Mischgebietsbetrieben im Sinne von § 8 der BauNVO entsprechen. (vgl. Punkt
2.7.1 (4) ,,Immissionsschutz" der Begründung)
Im eingeschränkten Gewerbegebiet wurden die allgemein zulässigen
Nutzungen Lagerplätze (§ 8 (2) Nr. I BauNVO) und Tankstellen (§ 8 (2) Nr. 3
BauNVO) sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen
Betriebswohnungen und Vergnügungsstätten (§ 8 (3) Nr. 1 und 3 BauNVO)
ausgeschlossen. Der Ausschluss erfolgte insbesondere wegen der zu
erwartenden nächtlichen Störungen für das Wohnumfeld aufgrund der hierfür
ungünstigen Verkehrssituation sowie der Nähe zu den Bahnanlagen.
Lagerplätze wurden ausgeschlossen, da das städtebauliche Ziel für dieses
Baufeld eine mehrgeschossige Bebauung darstellt.
Die betriebsbezogenen Wohnungen wurden gemäß Empfehlung des
Lärmgutachters (vgl. Punkt 2.7.1 (4) ,,Immissionsschutz" der Begründung)
ausgeschlossen.
Die Errichtung von Einzelhandelseinrichtungen im GEE ist ebenfalls
unzulässig, da sie nicht im Einklang mit dem Regionalen
Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar (REHK) steht.
Dem zufolge ist der Altstadtbereich/ Innenbereich der Zentrale
Versorgungsbereich (ZVB) und großflächige Ergänzungsbereiche wurden nur

jl
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nördlich der Altstadt ausgewiesen. Kleinflächige Einzelhandelsstandorte
sollten im Sinne der Funktionsstärkung des Innenbereiches im Außenbereich
der Altstadt unzulässig bleiben.

Als eine weitere Baufläche innerhalb eines eingeschränkten Gewerbegebietes
GEE wird das bestehende Gebäude der Bahnhofstraße 12a südöstlich des

Vorempfangsgebäudes der Deutschen Bahn dargestellt. Dieses Grundstück
bildet den Auftakt und den Eingang in den Denkmalbereich Lindengarten. Hier
ist mindestens im Erdgeschoss eine Gewerbeeinheit zu errichten, wie z.B.
eine gastronomische Einrichtung, die den Vorgartenbereich des Grundstücks
in die gastronomische Außennutzung einbezieht. Des Weiteren sind
entsprechend des Bestandes ab dem 1. Obergeschoss
Beherbergungsgewerbe bzw. Ferienwohnungen als ein Angebot in
unmittelbarer Bahnhofsnähe zulässig. Eine betriebsbezogene Wohnung ist
ebenfalls zulässig. Ausgeschlossen sind die allgemein zulässigen Nutzungen
wie Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten (§ 6 (2) Nr. 6, 7
und 8 BauNVO) sowie die ausnahmsweise zulässige Nutzung
Vergnügungsstätten (§ 6 (3) BauNVO). Der Nutzungsausschluss wird
begründet mit der Lage dieses relativ kleinen bebauten Grundstücks inmitten
öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen, die eine verkehrliche Erschließung
erschwert und einem gestalterischen Anspruch genügen muss.

Das denkmalgeschützte Vorempfangsgebäude einschließlich seiner
Grundstücksfläche wird nicht als eine Baufläche ausgewiesen, weil es sich im
Eigentum und somit in der Planungshoheit der Deutschen Bahn AG befindet.
Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die Gestaltung der DB AG eigenen
Freiflächen als auch der zu befestigenden Flächen auf die Gestaltung der
angrenzenden städtischen Verkehrsflächen, insbesondere bei der
Materialauswahl, abgestimmt werden sollte. Auf eine Einfriedung dieses
Grundstücks sollte verzichtet werden.

2.2. Maß der baulichen Nutzung

Für das Gebäude der Bahnhofstraße 12a wurde orientierend am Bestand ein
GEe-1-Gebiet mit einer üblichen Grundflächenzahl von O,6 bei maximal

2geschossiger Bebauung und einer maximalen Gebäudehöhe von 10,50 m
festgelegt.

Ein möglicher Neubau im GEE-2-Gebiet muss in Flucht und Höhe mit dem
prägenden, unmittelbar angrenzenden denkmalgeschützten Gebäude Villa
Rostocker Straße 73 in Beziehung stehen.
Daher wurde für das GEE-2 bei mindestens 3geschossiger und maximal
4geschossiger Bebauung eine maximale Gebäudehöhe von 12,00 m
festgelegt, wobei das 4. Geschoss als ein Staffelgeschoss mit einem
Rücksprung der Außenwände zum darunter liegenden Geschoss auf allen der
Bahnanlagen abgewandten Seiten von mindestens 1,50 m und maximal 5 m
auszubilden ist.

Zur Konkretisierung der textlichen Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen
werden Bezugspunkte definiert.

ililai ?O'l7
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2.3. Überbaubare Grundstücksfläche, Bauweise

Die überbaubare Grundstücksfläche wird mit Baufensterausweisung durch
Baugrenzen festgesetzt.
Die Errichtung von Nebenanlagen, Garagen, überdachten Stellplätzen und
Stellplätzen ist außerhalb der Baugrenzen bzw. außerhalb der ausgewiesenen
Flächen für Nebenanlagen nicht möglich. Für das Überschreiten der
Baugrenze durch untergeordnete Gebäudeteile werden Ausnahmen
formuliert.

Im Gewerbegebiet GEe-1-Gebiet werden die Einzelhausbebauung sowie die
offene Bauweise entsprechend des Bestandes festgesetzt. Der
Vorgartenbereich, der an öffentliche Verkehrsflächen mit Zweckbestimmung
,,Fuß- und Radweg" sowie an die Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung ,,Fußgängerbereich" grenzt, soll frei von
Erschließungsanlagen, Stellflächen und sonstigen Nebenanlagen sein. Für
dieses Grundstück soll es eine rückwärtige Erschließung von Seiten des
Bahnhofsvorplatzes geben. Im Baugenehmigungsverfahren ist zu prüfen,
inwieweit für die Gesamtnutzung erforderliche Stellflächen im Bereich der
geplanten öffentlichen Parkplatzfläche zur Verfügung gestellt werden können.
Die Vorgartenzone selbst einschließlich einer Heckenabgrenzung als
raumgestaltendes und -bildendes Element ist zu erhalten.

Im Gewerbegebiet GEE -2 wird ebenfalls die offene Bauweise festgesetzt.
Bezug nehmend auf das angrenzende denkmalgeschützte Gebäude Villa
Rostocker Straße 73 ist im GEE-2 straßenseitig eine Baulinie in Flucht der
Fassade des Nachbargebäudes festgesetzt.
Eine Übernahme von Baulasten auf das Gelände der Deutschen Bahn AG ist

grundsätzlich auszuschließen, somit dürfen keine Abstandsflächen des GEE
auf das Bahngelände fallen.

Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
,,Fußgängerbereich"-1 ist eine Baugrenze ausgewiesen, die das
Vorempfangsgebäude der Deutschen Bahn AG und den außerhalb des
Geltungsbereich der Planung befindliche Bahnsteigzugangsbereich verbindet.
Diese überbaubare Fläche befindet sich somit genau über dem derzeit
existierenden Bahnsteigzugangstunnel. Mit der Realisierung der Maßnahme
zur Eisenbahnüberführung über die Poeler Straße sind Einschränkung in der
Nutzung eines barrierefreien Bahnsteigzugangs von Seiten der Poeler Straße
verbunden. Es wird somit erforderlich, von Seiten des Bahnhofsvorplatzes
einen barrierefreien Bahnsteigzugang zu sichern. Es ist bereits von der
Deutschen Bahn AG geplant, den derzeit existierenden Fußgängertunnel zu
schließen und einen ebenerdigen Zugang zu den Bahnsteigen anzubieten. Mit
der vorliegenden Planung, der Ausweisung einer Baugrenze, soll dieser
ebenerdige Bahnsteigzugang eine Überdachung erhalten. Bezüglich der
möglichen Gestaltung und der maximalen Höhe wurden Festsetzungen
getroffen. Es soll eine eingeschossige, maximal 4 m hohe filigrane und

transparente Verbindung, die maßstäblich bezogen auf
Vorempfangsgebäude beide Gebäude bzw. Gebäudeteile mit einander

das
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verbindet. Für die Fahrgäste entsteht hierdurch der Eindruck einer
geschützten, witterungsunabhängigen und gezielten Führung zwischen dem
Bahnhofsvorempfangsgebäude und der Bahnhofshalle mit den Bahnsteigen.

2.4. Grünflächen

Gutachten Wall- und Festungsanlagen
Grundlage für grünplanerische Betrachtungen im Altstadtrandbereich bildet
u.a. das seit August 2013 vorliegende ,,Gutachten der Wall- und
Festungsanlagen" in der Hansestadt Wismar.
Nach Aussagen des Gutachtens befanden sich innerhalb des Plangebietes 2
Bastionen. Die 16. Bastion Scipio befand sich im Bereich der im Plangebiet
festgesetzten Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung und die 17.
Bastion Alarius befand sich im Bereich des festgesetzten GEe-1-Gebietes. Die
Bastionen Scipio und Alarius sind vermutlich mit dem Bau der Gleisanlagen im
19. Jh. überbaut worden. Von den Festungsanlagen haben sich keine
sichtbaren Reste erhalten.

Südwestlich an das Plangebiet angrenzend befand sich die 18. Bastion
Vespasian mit umschließenden Festungsgraben.
An Stelle der Bastion Vespasian ist schon zu Beginn des 19. Jh. durch
bürgerl. Engagement die Parkanlage Lindengarten angelegt worden als
Verschönerung der unmittelbaren feldseitigen Umgebung vor der Stadtmauer.
Mit der Gestaltung dieser ist der damals erhalten gebliebene Festungsgraben
in die Parkgestaltung einbezogen worden. Der nördliche Abschnitt des
Festungsgrabens mutet heute wie ein Parkteich an. Dort hat bis in die 60er
Jahre des 20. Jh. eine Badeanstalt bestanden. Von den aufgegebenen
Gleisanlagen aus, hat man, über den erhaltenen Festungsgraben hinweg,
schöne Blicke auf die Ostseite des Lindengartens und Blickachsen auf die
Altstadtsilhouette. Von dort und von der Brücke an der Rostocker Straße ist
das erhaltene Geländerelief zwischen Bastion und Graben gut erlebbar.

Die Empfehlung des Gutachtens für den Bereich Bahnhof-Lindengarten lautet:
Erhalt des inneren Festungsgrabens der Festungswerke (Mühlengraben)
um Ravelin Horn (19) und 18 Bastion Vespasian (Lindengarten)
Herstellung einer neuen Fußverbindung zwischen dem Bahnhof und der
Rostocker Straße zur Erlebbarkeit von Geländebewegung Bastion und
Graben

Grünordnerische Festsetzungen
Der Geltungsbereich des Plangebietes nimmt den nord/nordöstlichen
Grenzverlauf der bestehenden öffentlichen Grünfläche ,,Lindengarten" auf.
Der Lindengarten selbst, ein Gartendenkmal, ist somit nicht Bestandteil der
Planung aber von den Planfestsetzungen im Grenzbereich teilweise betroffen.
Der vorliegende Bebauungsplan entspricht der Empfehlung des o.g.
Gutachtens wie folgt:
Im süd-südwestlichen Geltungsbereich des Planes wird eine öffentliche
Grünfläche mit Aufnahme eines Fuß- und Radweges festgesetzt.

li/!ai 2017



HanSeS'fad'y Vl]?Smar, Ba:?iamt, A5f. Planung

Begrljpidi?ii'lg - Bebauurtgsplan !Nl-. 80/ 'i'l ,,Bahnhofsvoro,latz?-Rostocker S!l-aße" 10

?Der L?indengart-en w!?d-durch die-Herstel-lung?dieses- geplanten ?Fuß- und
Radweges von der Rostocker Straße zum Bahnhofsvorplatz eine neuartige
Erlebbarkeit aus nördlicher Richtung erfahren.

Es ist weiterhin geplant, dass dieser Weg durch eine untergeordnete
Wegeführung und Öffnung des Tores zum Lindengarten im Bereich zwischen
Mühlenteich und Spielplatz (ehemaliger Wirtschaffsweg des
Grünpflegebetriebes) eine Verbindung zu diesem erhält. Somit ist eine weitere
Kurzverbindung gegeben.

An der Grundstücksgrenze der öffentlichen Grünfläche, des
Gewerbegrundstücks GEE sowie des festgesetzten Parkplatzes zum Gelände
der Deutschen Bahn AG im Bereich zwischen Bahnhofsvorplatz und der
Rostocker Straße ist eine blickdichte Einfriedung in Form eines
Metallstabgitterzaunes mit vertikaler Begrünung festgesetzt. Zum einen soll
die unmittelbare Nähe zum Bahnbetrieb verdeckt und somit die
Lärmwahrnehmung positiv beeinflusst und zum anderen soll ohne weitere
Pflanzmaßnahmen auf der ohnehin schmalen Grünfläche die volle
Konzentration der Blicke in Richtung Lindengarten gelenkt werden.

In der Planzeichnung sind die auf Dauer zu erhaltenen Bäume festgesetzt
sowie eine Artenliste für das Anpflanzen von neuen Bäumen und Sträuchern
vorgegeben worden.

2.5. Baugestalterische und bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Es werden Festsetzungen zur Gebäudegestaltung getroffen, um

gestalterisch den Prämissen des Denkmalbereiches Altstadt sowie der
Pufferzone zum UNESCO-Welterbe-Bereich sowie den städtischen Satzungen
der Erhaltung und Gestaltung zu genügen sowie funktional den Anforderungen
bezüglich der Nähe zu einem Eisenbahnbetrieb zu entsprechen.

So sind bei der Gestaltung der Außenwände hochglänzende Baustoffe wie
Edelstahl, emaillierte Elemente einschließlich Fliesen, Verkleidungen in
Faserzement, Kunststoff und Blech, kleinteiligere Baustoffe als dünnformatige
Ziegel sowie Verkleidungen, die andere Baustoffe vortäuschen, nicht zulässig.
Bei den Dachflächen wurde festgesetzt, dass dies nur aus reflektionsfreien
Materialien hergestellt werden dürfen.
In jüngster Zeit wird der Denkmalschutz zunehmend mit Solarthermie- und
Fotovoltaikanlagen konfrontiert. Diese Anlagen als auch andere Anlagen der
Energieerzeugung stellen Änderungen der vorhandenen Dachlandschaft dar.
Sie beeinträchtigen das überlieferte historische Erscheinungsbild und stellen
somit einen erheblichen Eingriff in den Denkmalbereich dar. Grundsätzlich
müssen Maßnahmen der Energieeinsparung als auch zur Energieeffizienz im
Denkmalbereich mit den Belangen des Denkmalschutzes vereinbar sein.
Daher bedarf es immer einer fachlichen Einzelfallprüfung.

Des Weiteren werden Festsetzungen zu Einfriedungen, zur Materialwahl
befestigter Flächen, zu Werbeanlagen und zur Verkleidung von
Abfallbehältern getroffen.
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Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb der Pufferzone zum UNESCO-
Welterbe-Bereich sowie des Sanierungsgebietes ,,Altstadt Wismar-
Erweiterungsgebiet" sind Neubauvorhaben dem Sachverständigenbeirat der
Hansestadt Wismar zur Begutachtung vorzulegen. Der
Sachverständigenbeirat berät als unabhängiges Fachgremium die Hansestadt
Wismar bei der Entwicklung ihres Welterbes mit dem Ziel, eine hohe Qualität
des Stadtbildes und der Baukultur zu sichern sowie städtebauliche,

architektonische und denkmalpflegerische Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Neubauvorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß
DSchG M-V und den §§ 144 und 145 BauGB in der jeweils gültigen Fassung
genehmigungspflichtig.

Das Bahnhofsvorempfangsgebäude ist als Baudenkmal auf der Denkmalliste
der Hansestadt Wismar verzeichnet. Es befindet sich im Eigentum und somit
in der Planungshoheit der DB AG. Die Kennzeichnung dieses Gebäudes als
Denkmal erfolgt daher nur nachrichtlich in der Planzeichnung Teil A.
Die Gestaltung der zum Bahnhofsvorempfangsgebäude gehörenden
Freiflächen als auch der zu befestigenden Flächen sind auf die Gestaltung der
angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen abzustimmen. Es sind gleiche
Materialien anzuwenden. Ziel der Stadt muss es sein, frühzeitig die Gestaltung
als auch die Abgrenzung dieser Flächen mit der DB AG festzulegen.

2.6. Erschließung

Für die Festsetzung von Erschließungsmaßnahmen gilt: In enger Abstimmung
mit der DB AG sind auf den Flächen, die sich zwar im städtischen Eigentum
befinden, aber der Planungshoheit der DB AG unterliegen, weil sie nicht von
eisenbahnrechtlicher Zweckbestimmung freigestellt werden konnten,
Baumaßnahmen möglich, die im weitesten Sinne dem Bahnbetrieb dienen und
keine Hochbauten darstellen.

Um für diese Vorgehensweise eine planungsrechtliche Grundlage zu sichern,
ist im Bebauungsplan eine Festsetzung mit Folgenutzung gemäß § 9 Abs. 2
Satz I Nr. 2 und Satz 2 BauGB getroffen worden. Diese beinhaltet, dass bis
zur Freistellung der betroffenen Flächen durch die DB AG die Festsetzung
,,Flächen eisenbahnrechtlicher Zweckbestimmung" besteht. Somit wird die
Planungshoheit der DB AG unterstrichen und bauliche Maßnahmen der Stadt
sind nur in Abstimmung mit der DB AG möglich. Nach Freistellung der
betroffenen Flächen geht die Planungshoheit an die Stadt und es gilt die
Festsetzung ,,Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung".

2.6.1. Verkehr

Als Grundlage für die Verkehrsplanung innerhalb des Plangeltungsbereiches
wurde ein Verkehrsgutachten von der BDC Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH, Rostock im März 2013 aufgestellt.
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In-de-m -Gutachten we?rden die?Machb?ark-ei?tde?'?r v-erkehrlich-en -Ers-chlielfün-g der
Bahnhofstraße zum Bahnhofsvorplatz und die Optimierung der Verknüpfung
der Verkehrsflächen sowie die Vernetzung von Geh- und Radwegen
untersucht. Des Weiteren wurde die Erschließung des eingeschränkten
Gewerbegebietes GEE -2 geprüff.

Bahnhofstraße/Bahnhofsvorplatz

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Standorte der Busse, Taxis,
Parkplätze sowie Fahrradabstellanlagen überdacht und neu geordnet. Im
Focus der Neuordnung standen Übersichtlichkeit sowie zügige Erreichbarkeit
für die Bahnreisenden.

Hierfür wurden 5 Varianten erarbeitet, in ihren wesentlichen Merkmalen
gegenübergestellt und entsprechend der Vor- und Nachteile bewertet.
Die hierdurch ermittelte Vorzugsvariante wurde Grundlage der vorliegenden
Bebauungsplanung.

Folgende Festlegungen wurden getroffen:

Neuer Knotenpunkt Bahnhofstraße/Bahnhofsvorplatz
Die verkehrliche Erschließung des Bahnhofsvorplatzes erfolgt über einen
neuen nicht signalisierten Knotenpunkt zwischen den zwei Bestandsgebäuden
-dem Vorempfangsgebäude und dem festgesetzten GEE -1 (ehemaligen
Wohnhaus des Bahnhofvorstehers)-.
Der Knotenpunkt verfügt in allen Knotenpunktarmen über jeweils einen
Fahrstreifen in der Zu- und Ausfahrt. Die Ströme werden demnach als

Mischströme geführt.

l
l

Standorte für Kraftfahrzeuge / Öffentliches Parken
Die für den ruhenden Verkehr vorgesehenen Verkehrsflächen werden über die
neue Zufahrt erschlossen und funktional viergeteilt:

Kiss-and-Ride-Bereich (Bringen oder Abholen von Fahrgästen)
Warteflächen für Taxis

Kurzzeitparken (z.B. 3 Stunden)
Langzeitparken

Hierbei ist die Aufteilung derart geplant, dass sich mit Erhöhung der erlaubten
Halte- bzw. Parkdauer auch die Entfernung zum Bahnhof erhöht.
D.h. im Bereich der im Plan dargestellten Straßenverkehrsfläche werden das
Halten- bzw. Kurzzeitparken sowie eine ausreichende Anzahl für
Taxistellplätze eingeordnet.
Die sich östlich hieran anschließende Verkehrsfläche besonderer

Zweckbestimmung ist dem Langzeitparken vorbehalten und erhält die
Ausweisung einer öffentlichen Parkfläche.

l
l

Standorte für Fahrradabstellflächen

Es wurden Untersuchungen zur Einordnung von Fahrradabstellanlagen
vorgenommen. Die hierfür benötigte Flächengröße resultiert aus der
Annahme, dass für den Bedarf Bahnhof vorerst als erstes Angebot eine
Fahrradstellplatzanlage für das Abstellen von ca. 100 Fahrrädern erforderlich
ist.

Zwei Standorte wurden als funktionell mögliche herausgearbeitet:
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?ImPlan ?ausgew!esene Verkehrsflä?cheim-Bere?ichzwischen?dem?letzten
südöstlich befindlichem Bahnhofsgebäude und der geplanten
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Öffentlicher Parkplatz
südwestlich angrenzend an das Gleis Nr. 51 , Fläche der Deutschen Bahn
AG

2. Privatfläche der Deutschen Bahn AG im Bereich südwestlich des

Bahnhofsvorempfangsgebäudes und der neu geplanten Zufahrt zum
Bahnhofsvorplatz

Aufgrund der Verfügbarkeit der öffentlichen Flächen des Standortes 1 wird
dieser favorisiert.

Der Standort 2 wäre zum Beispiel ein Angebot für die Nutzung
Bahnhofsvorempfangsgebäudes in Kombination mit Fahrradverleih
Reparatur.

1.

des

und

l
l

Bushaltestellen

In Anlehnung an den Bestand wird die Bushaltestelle in Richtung ZOB als
Haltestellenbucht vorgesehen. Aufgrund der Lage der neuen
Erschließungsstraße für die Anbindung der geplanten Verkehrsflächen ist die
Bushaltestelle in Richtung Westen zu verschieben. Die Dimensionierung
berücksichtigt das zeitgleiche Halten von bis zu zwei Bussen. Somit kann sie
als Schienenersatzhaltestelle nach wie vor genutzt werden.
Die Bordführung der Doppelhaltestelle wird für komfortables Ein- und
Ausfahren gemäß RASt 06 gestaltet, so dass sich eine deutlich größere Länge
der Haltestelle gegenüber dem Bestand ergibt.
Abweichend vom Bestand wird die Ausbildung der Bushaltestelle in
Fahrtrichtung Lindengarten als Fahrbahnrandhaltestelle erfolgen.

l

Verkehrsberuhigter Bereich Bahnhofsvorplatz/Poeler Straße und am
Lindengarten
Mit der Planung zur Absenkung der Poeler Straße sowie der Errichtung einer
dreigleisigen Eisenbahnüberführung anstelle der vorhandenen
Bahnübergänge besteht die Notwendigkeit der verkehrlichen Neuordnung des
Bereiches zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Poeler Straße. Die
Notwendigkeit von weiteren Stellplätzen wird hier nicht gesehen und somit
kann auch die Befahrbarkeit der Flächen ausgeschlossen werden.
In der Planzeichnung ist dieser Gesamtbereich als Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung ,,Fußgängerbereich" dargestellt. Der Bereich wird somit
Bestandteil des geplanten Grünringes um die Altstadt, die dem Fußgänger
vorbehalten bleiben soll. Dies entspricht ebenfalls dem Beschluss der
Bürgerschaft vom 26.09.2013 über die 1. Fortschreibung des
Managementplanes Welterbe Altstadt Wismar und über die 2. Fortschreibung
des ISEK-Teilkonzeptes Altstadt.

l
l

l

Nach Rückbau der noch vorhanden Gleistrassen ist nur noch eine
Straßenverkehrsfläche zur Anbindung des ehemaligen Bahnbetriebswerkes
mit dem Lokschuppens und den Nebengebäuden aufzunehmen. Die
Flächendefinitionen hierzu wurden aus dem Projekt Eisenbahnbrücke
übernommen. Diese Trasse befindet sich im ,,Fußgängerbereich" 1 .

Die innerhalb des ,,Fußgängerbereiches"-1 dargestellte Baugrenze zwischen
dem Vorempfangsgebäude und der Bahnhofshalle ermöglicht die Errichtung
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eine-r Ü?be?rda-chung -ü?ber die Wegebezieh?ung?zw?isch?en??den? zw-ei Gebä?uden.
Die Fahrgäste erhalten hierdurch den Eindruck einer geschützten,
witterungsunabhängigen und gezielten Führung zum und vom Bahnhof. Für
andere Verkehrsteilnehmer besteht durch die in Leichtbauweise zu

errichtende Überdachung weiterhin die Querungsmöglichkeit zwischen den
Richtungen Parkplatz Bahnhof - Alter Hafen.

Die im Eingangsbereich zum Lindengarten ausgewiesenen
,,Fußgängerbereiche"-2 und 3 sollen einen ansprechend gestalterischen
Auftakt in das Gartendenkmal ,,Lindengarten" darstellen.
Die drei vorhanden Wege -der Fußweg entlang der Bahnhofstraße, der
Hauptweg des Lindengartens und die neu geplante Fuß-Rad-Verbindung von
der Promenade Bahnhofstraße über den öffentlichen Parkplatz zur Rostocker
Straße- sind dabei zu berücksichtigen.

Auf weitere Konkretisierungen zur Nutzung und Gestaltung innerhalb dieser
Fußgängerbereiche 1 bis 3 wird im Rahmen der Bauleitplanung verzichtet.
Somit ergeben sich mehr Freiheiten in der Objektplanung, die in diesem Fall
vorzugsweise von einem Garten-/Landschaftsplaner vorgenommen werden
sollte.

Fußgänger und Radfahrer
Für Fußgänger und Radfahrer ist eine 3,50 m breite Promenade
straßenbegleitend auf der der Altstadt abgewandten Seite im Anschluss an
den Knotenpunkt Bahnhofstraße/Poeler Straße bis zum bestehenden Geh-
und Radweg aus dem Lindengarten kommend als sogenannter Lückenschluss
geplant.
Des Weiteren wird für den Fuß- und Radverkehr eine neue Verbindung
angeboten. Im Eingangsbereich zum Lindengarten gabelt sich die
Wegeführung. Neben der bestehenden Trasse in den Lindengarten erfolgt in
einer Breite von 3,50 m eine Anbindung an den in der Planzeichnung neu
ausgewiesenen Parkplatz, mit Weiterführung durch die geplante Grünfläche
östlich des Lindengartens bis zum Anschluss Rostocker Straße. Dieser
letztgenannte Abschnitt von der öffentlichen Parkplatzfläche bis zur Rostocker
Straße wird in der Planzeichnung als verkehrsberuhigter Bereich bezeichnet
und in einer Breite von 6 m dargestellt. Diese Ausweisungen sind für eine
zeitbegrenzte Nutzung als Havarietrasse vorgesehen.
Um dieser neuen kurzen Wegeverbindung zwischen Bahnhof und Rostocker
Straße mehr Akzeptanz durch soziale Sicherheit zu geben, ist eine
wegebegleitende Beleuchtung zu empfehlen.

Für die weitere Planung der einzelnen Verkehrsprojekte werden im Gutachten
folgende Empfehlungen gegeben:

1. Innerhalb der Kfz-Verkehrsfläche können durch eindeutige Zielführungen
Konflikte zwischen dem motorisierten und nicht motorisierten
Individualverkehr verhindert werden.

2. Zur Steigerung des Reisekomforts und zur Berücksichtigung der
Anforderungen von Menschen mit Behinderung sollten die Wege für
Fußgänger möglichst kurz und barrierefrei sein. Es wird daher empfohlen
auf die bestehende Unterführung zwischen dem Vorempfangsgebäudes
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und de?n Bahnsteig-en -zu verzichten u-n?d die ?Z-uwegu?ngebe-nerdig?zu
gestalten. Eine kurze Wegeführung unterstützt den Reisekomfort.
Zusätzlich kann für weitere Planungen Bezug auf die studentischen
Modellarbeiten (Studienarbeiten der Hochschule Wismar zum
Bahnhofsvorplatz, August 2012) genommen werden.

3. Des Weiteren sind zur Berücksichtigung blinder und sehbehinderter
Fahrgäste der Bahn taktile Leiteinrichtungen empfehlenswert.
Zur Steigerung der Übersichtlichkeit wird zur Erweiterung der bereits
vorhanden Wegeleitsysteme der Bahn geraten.

5. Es sollte geprüft werden, ob das Angebot einer Fahrradabstellanlage um
eine Fahrradstation erweitert werden kann. Diese könnte sich westlich des
Bahnhofs befinden.

4.

Erschließung des GEE -1 -Gebietes und des Bahnhofsvorempfangsgebäudes
Mit der Herstellung und Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes wird die
Erschließung des GEE -1 -Gebietes sowie die des vorhandenen Trafos der
Deutschen Bahn AG in den rückwärtigen, der Bahnanlage zugewandten
Grundstücksseite verlegt. Die für das GEE -1 -Gebiet erforderlichen
Stellflächen und eventuelle Be- und Entlieferungen sollen ebenfalls an dieser
Seite eingeordnet werden. Bei Bedarf ist zu prüfen, ob auf der neu zu
schaffenden Parkplatzanlage Ablösestandorte für Stellflächen des Mi-
Gebietes ausgewiesen werden können. Der Vorgartenbereich des GEE -1-
Gebietes grenzt an die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung
,,Fußgängerbereich"- 3 und Überfahrten sind hier ausgeschlossen.
Aufgrund der veränderten Nutzungen rund um das Bahnhofsvorempfangs-
gebäudes wird die Erschließung des Gebäudes im rückwärtigen Bereich, d.h.
von der Bahnhofsstraße abgewandten Seite, erfolgen. Von diesem Gebäude
zu den Bahnsteigen ist eine Trasse für die Feuerwehrzufahrt dinglich gesichert
und in den Planungen zu berücksichtigen.

Rostocker Straße

Der Bebauungsplan setzt im südöstlichen Plangeltungsbereich ein
eingeschränktes Gewerbegebiet GEE -2 fest, welches über die Rostocker
Straße erschlossen wird.

Im Gutachten werden hierzu unter der Annahme, dass eine dreigeschossige
Bebauung für die Nutzung von Verwaltungen geplant wird, die zu erwartenden
Verkehre sowie die benötigte Anzahl von Stellplätzen ermittelt.

Die im Ergebnis festgestellten Verkehre sind derart gering, dass Auswirkungen
auf den nicht signalisierten Nachbarknoten Bahnhofstraße/Dr.-Leber-
Straße/Altwismarstraße/Rostocker Straße auszuschließen sind.

Erschließung des GEE -2
Es ist geplant, das Gewerbegrundstück GEE -2 abgehend von der Rostocker
Straße seitlich über einen befahrbaren Teilabschnitt des neu geplanten Fuß-
u. Radweges zu erschließen. Aufgrund der festgesetzten Einschränkungen zur
Nutzungsart des GEE wird von einem Verkehrsaufkommen im Zusammenhang
mit der gewerblichen Ausrichtung gerechnet, welches mit den Anforderungen
an die weiterführende Nutzung als Fuß- und Radweg zu vereinbaren ist.
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2.6.2. Ver- und Entsorgung

Energieversorgung
Die Strom- und Gasversorgung erfolgt durch die Strom- und Gasnetz Wismar
GmbH. Auf vorhandene Leitungsanlagen ist Rücksicht zu nehmen.
Der im Plangebiet vorhandene Trafo, Übernahmepunkt der Energieversorgung
für den Bedarf der Deutschen Bahn AG, wird auf Dauer festgesetzt. Aufgrund
der Nutzungsänderungen in den angrenzenden Bereichen ist jedoch die
verkehrliche Erschließung des Trafos in seinen rückwärtigen nördlichen
Bereich, abgehend von der neu zu errichtenden Erschließungsstraße für die
geplante Parkplatzanlage zu verlegen.

l
l

l
l

Trinkwasserversorgung
Die Versorgungspflicht mit Trink- und Brauchwasser für die Bevölkerung, die
gewerblichen und sonstigen Einrichtungen besteht gemäß § 43 Abs. I LWaG
für die Stadtwerke Wismar GmbH. Entsprechende Anschlussgestattungen für
die Versorgung sind mit der Stadtwerke Wismar GmbH zu vereinbaren.

l
l

l

Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt gemäß § 40 Abs. I LWaG den
Gemeinden. Die Hansestadt Wismar hat diese Pflicht auf den Entsorgungs-
und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar übertragen. Dieser hat somit das
anfallende häusliche Abwasser zu beseitigen und die entsprechenden
Anschlussgestattungen sind zu beantragen.
Das anfallende Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) ist
grundsätzlich im Trennsystem abzuleiten. Entsprechende Planungen für den
Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage sind durch den
Erschließungsträger in Abstimmung mit dem Entsorgungs- und
Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar durchzuführen.

Die Planung und der Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage sind
gemäß der geltenden Abwassersatzung der Hansestadt Wismar
vorzunehmen.

Auf Grund der zukünftigen Lage des Plangebietes in der
Trinkwasserschutzzone 111 A/ 111 B ist die Errichtung oder Erweiterung von
Anlagen zum Durchleiten oder Ableiten von Abwasser verboten,

I:l
l

Il
l

l
l

l
i

l
l

l
l

ausgenommen Entwässerungsanlagen, die entsprechend den Anforderungen
des ATV-Arbeitsblattes A 142 errichtet oder betrieben werden.

Für gewerbliche Nutzungen sind in Abhängigkeit der Art des anfallenden
Abwassers für die Einleitungen in das öffentliche Kanalnetz ggf. Anträge zur
Überprüfung auf die Indirekteinleitergenehmigungspflicht bei der unteren
Wasserbehörde des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt

Westmecklenburg zu stellen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Im Zuge der Erschließungsplanung sollte bei der
Niederschlagswasserableitung vorrangig die Nutzung der vorhandenen Vorflut
,,Mühlengraben" überprüft werden. Für diese Niederschlagswasserableitung ist
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die wasserrechtliche Erlaubnis der unteren Wasserbehörde einzuholen. Dafür

ist ein Entwässerungskonzept vorzulegen.
Für die im Plangebiet festgesetzten Verkehrsflächen Bahnhofstraße,
Bahnhofsvorplatz und für den Parkplatz liegt die wasserrechtliche Erlaubnis
für die Einleitung des Regenwassers in den Mühlengraben seit 27.02.2015
vor. Für die nordwestlich gelegene Verkehrsfläche besonderer
Zweckbestimmung Fußgängerbereich ist bereits eine Anschlussleitung für die
Entwässerung über das Projekt Poeler Straße abgestimmt. Die Entwässerung
erfolgt dann über die Poeler Straße in die Vorflut in den Hafen.

Ver- und Entsorgungsanlagen der Deutschen Bahn AG

Mit den von der Deutschen Bahn AG durch die Hansestadt Wismar bereits

erworbenen Grundstücken sind auch Leitungstrassen übergeben worden, die
weiterhin im Eigentum der Deutschen Bahn AG verbleiben, für deren Nutzung
aber Dienstbarkeiten im Grundbuch eingetragen sind. Für den
Leitungstrassenbereich wurde ein Grundstück gebildet.
Ver- und Entsorgungsträger haben bei allen Planungen und Baumaßnahmen
dies zu berücksichtigen.

Hinweis zu Leitungstrassen

Für Leitungen der Ver- und Entsorgung, die im öffentlichen Raum von
Verkehrs- und Grünflächen verlaufen, werden keine Leitungsrechte
festgesetzt. Leitungstrassen auf den Flächen der DB AG unterliegen der
Planungshoheit der DB AG. Auf den festgesetzten Bauflächen (GEE -1 und
GEE -2) verlaufen ausschließlich eigene Anschlussleitungen.

2.6.3. Brandschutz

Zur Sicherung der Löschwasserversorgung sind die Baubereiche mit einer
entsprechend dimensionierten Wasserleitung und einer ausreichenden Anzahl
an Hydranten auszustatten. Bei einer erhöhten Brandlast oder
Brandgefährdung im Einzelfall ist eine besondere Löschwasserversorgung
erforderlich. Hierfür hat der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte
Sorge zu tragen. Der Bedarf an Löschwasser ist auf einen Zeitraum von 2

Stunden zu bemessen. Für das Plangebiet sind 96 m3/h bereitzustellen, die
ständig zur Verfügung stehen müssen.

Die Zugänglichkeit der Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie die
Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr müssen
entsprechend der DIN 14090 gewährleistet sein. Bei Einbau von
Absperranlagen ist die Schließung Wismar zu verwenden.
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2.7 Technischer Umweltschutz

2.7.1 Immissionsschutz

In einem Gutachten, erstellt am 10.05.2013, ergänzt am l6.fü.20l4, durch
das Büro ibs, Dipl.-Ing. Volker Ziegler, wurden für das Plangebiet erforderliche
Schallschutzuntersuchungen durchgeführt.

1. Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen an der Bahnhofstraße durch den
auf dem Bahnhofsvorplatz festgesetzten öffentlichen Parkplatz

An der Südwestseite der Bahnhofsstraße liegen die
Straßenverkehrslärmimmissionen bereits derzeit schon über den für
städtebauliche Planungen geltenden Orientierungswerten (Beiblatt 1, DIN
18005-1) und auch über den für den Neubau oder wesentliche Änderung von
Straßen gelten Immissionsgrenzwerten (16. BimSchV). Aus dieser
Bestandssituation heraus ergeben sich aber keine gesetzlichen Ansprüche auf
Schallschutzmaßnahmen.

Der Prognose-Planfall führt mit den im Verkehrsgutachten prognostizierten
Verkehrserhöhungen durch den geplanten öffentlichen Parkplatz zu
Anhebungen der Beurteilungspegel auf 61 dB(A) am Tag bzw. 53 dB(A) in der
Nacht. Werden die Schienenverkehrslärmimmissionen ohne Schienenbonus

hinzugerechnet, ergeben sich maximale Beurteilungspegel der
Verkehrslärmimmissionen von 62 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht.
Die Orientierungswerte für Gewerbegebiete (Beiblatt 1, DIN 18005-1 von 65
dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht werden eingehalten.
Im Bebauungsplan werden in der Planzeichnung (Teil A) Lärmpegelbereiche
ausgewiesen und im Text (Teil B) passive Schallschutzmaßnahmen bezüglich
der Forderungen für die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume innerhalb
des Gewerbegebietes GEE in dem Lärmpegelbereich IV getroffen.

2. Erhöhung der Verkehrslärmimmissionen an der Rostocker Straße durch das
festgesetzte eingeschränkte Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet GEE -2 hat nur geringe Auswirkungen auf die
Verkehrslärmbelastungen.

Jedoch aufgrund von Unsicherheiten in der Verkehrsabschätzung auf der
Rostocker Straße werden im Gutachten aktive Schallschutzmaßnahmen zur

Minimierung der Verkehrslärmimmissionen vorgeschlagen. Z. B. die
Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h und der Austausch des
vorhandenen Kopfsteinpflasters gegen einen weniger lärmerzeugenden
Fahrbahnbelag. Diese Maßnahmen sind jedoch im Rahmen des vorliegenden
Bauleitplanverfahrens nicht regelbar.

3. Verkehrslärmimmissionen für das eingeschränkte Gewerbegebiet GEE -2
durch die im Osten verlaufende Eisenbahnstrecke
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Die für Gewerbegebiete geltenden Orientierungswerte (Beiblatt 1 , DIN 18005-
1) und die Immissionsgrenzwerte (16. BlmSchV) werden überschritten.
Aktive Lärmschutzmaßnahmen (Errichtung einer Lärmschutzwand) werden im
Hinblick auf die Gewerbegebietsnutzungen nicht näher untersucht.

Zum Ausgleich der Überschreitung der Orientierungswerte für das
eingeschränkte Gewerbegebiet sind passive Schallschutzmaßnahmen
festgesetzt, die bei einer Neubebauung vorzusehen sind.

Im Bebauungsplan werden in der Planzeichnung (Teil A) Lärmpegelbereiche
ausgewiesen und im Text (Teil B) passive Schallschutzmaßnahmen bezüglich
der Forderungen für die Außenbauteile schutzbedürftiger Räume innerhalb
des eingeschränkten Gewerbegebiete GEE in den Lärmpegelbereichen IV und
V getroffen.
Betriebsbezogene Wohnungen werden gemäß Empfehlung des Gutachters für
das GEE -2 ausgeschlossen.

4. Gewerbelärmimmissionen durch das eingeschränkte Gewerbegebiet GEE

Aufgrund der Nähe des geplanten Gewerbegebietes GEE -2 Zu

Wohnbebauungen an der Rostocker Straße sind die Gewerbenutzungen
eingeschränkt.
Eine Gliederung nach DIN 45691 ist für eine Geräuschkontgentierung zur
Aufteilung der Immissionsrichtwerte auf die sich im GEE ansiedelnden Firmen
aufgrund dessen geringer Fläche nicht zweckmäßig und zielführend. Zur
Konkretisierung des Begriffes ,,eingeschränktes Gewerbegebiet" ist im Text
(Teil B) festgesetzt, dass nur solche Betriebe zulässig sind, die das Wohnen
nicht wesentlich stören, d.h. dem ,,Störgrad" von Mischgebieten im Sinne des §
8 der BauNVO entsprechen. Der Nachweis der Immissionsverträglichkeit der
späteren Ansiedlungen kann im Rahmen der nachfolgenden
Baugenehmigungsverfahren erfolgen.

l
l

2.7.2 Altlasten und Munition

Altlasten

Das Plangebiet erstreckt sich teilweise über ehemals überflutete Abschnitte
früherer Wehranlagen bzw. um eine aufgefüllte Niederung. Bei vergleichbaren
Standorten an anderer Stelle in Wismar wurden unerwartet hohe PAK- und

Schwermetallbelastungen gefunden, die der Auffüllung zugeordnet werden.
Eine erhöhte Altlastenwahrscheinlichkeit besteht zudem an Bahnstrecken

wegen Herbizideinsätzen und an Bahnhöfen mit früherer oder aktueller
Verladung wasser- oder anderer umweltgefährdender Stoffe.

Konkrete Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen im Sinne des § 2
Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetzes liegen unter den Archivnummern ASO65
bzw. AS Z 74 0131 vor.

Auf der im Plangebiet ausgewiesenen Gewerbefläche, Flurstück Nr. 449712,
befand sich eine Drahtwarenfabrik, später eine Papierfabrik. Das Gebäude
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-wurd?edu-r?ch Bran-d- zerstört?. ?Anfang 2008 wu?rde a?uf der -?G?rundla-g?e -von
Untersuchungen zum bautechnischen Zustand sowie zur Altlastensituation
(Gutachten vom Ingenieurbüro Buchheim, Kenn-Nr. 037-A-07) sämtliche
Gebäude abgebrochen.
Im Zuge der Abbruchmaßnahmen wurde eine Untersuchung auf noch
vorhandene Altlasten, bzw. Schadstoffe vorgenommen. Das Ingenieurbüro
Buchheim wurde mit einer Bodensondierung beauftragt. (Gutachten, Kenn-Nr.
037-B-07-08)

Durch den Abbruch wurde eine Reduzierung der Schadstoffe vorgenommen,
allerdings keine Beseitigung. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde eine
Kontaminierung hauptsächlich durch MKW, PAK und Schwermetalle
festgestellt. Die festgestellten MKW-Konzentrationen können ZO zugeordnet
werden. Das bedeutet nicht, dass das gesamte Bodenmaterial die gleiche
Zuordnung hat. (PAK, Schwermetalle) Im Bereich der Bohrungen von BS 9/08
bis BS 1 1/08 können die Konzentrationen Z1 zugeordnet werden. Im Bereich
von BS 6/08 und BS 7/08 wurden die Zuordnungswerte Z2 überschritten.

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Hansestadt Wismar. Die Stadt
beabsichtigt bei einer Veräußerung des Grundstücks zum Zwecke der
Neubebauung entsprechend Festsetzungen des Bebauungsplanes mit dem
neuen Eigentümer im Kaufvertrag eine im Rahmen der neuen Nutzung
erforderlichen Altlastensanierung zu vereinbaren.
Um ausreichende Vorsorge für gesunde Arbeitsverhältnisse (Wohnnutzung ist
ausgeschlossen) zu treffen, sind empfindliche Nutzungen wie z.B.
Kinderspielplatz, Wohngarten, Nutzpflanzenanbau ausgeschlossen.

Gemäß Altlastenauskunft der DB Immobilien Sanierungsmanagement vom
Februar 2014 liegt auf den bzw. auf den unmittelbar angrenzenden Flächen,
die die Stadt beabsichtigt, von der DB AG zu erwerben, ein Altlastenverdacht
vor. Die Flächen sind in der Planzeichnung als Altlastenverdachtsflächen
gekennzeichnet.
Die Altlastenverdachtsflächen mit den Kennzeichen-Nr. ALVF-029, ALVF-031
und ALVF-038 befinden sich an Lokhalteplätzen. Diese wurden eingestuft in
die Verdachtskategorie ,,geringer oder kein Handlungsbedarf" (VK G).
Die Altlastenverdachtsfläche mit der Kennzeichen-Nr. ALVF-085 befindet sich

beim ehemaligen Lager am Wagenmeisterraum. Diese wurde eingestuff in die
Verdachtskategorie ,,latente Gefahr, keine Gefahrenabwehr, Anfall erhöhter
Entsorgungskosten, Aushub ist nicht wieder einbaufähig, Belastungen > LAGA
Z2".

Bei der Altlastenverdachtsfläche ALVF-085 handelt es sich um eine ca. 10 m?

große Fläche auf der etwa 40 Jahre lang kleine Gebinde an Achsenschmierfett
gelagert wurden. Vom Lager und dem unmittelbar benachbarten
Wagenmeisterhäuschen sind aufgrund des Rückbaus der Gebäude nur noch
die Grundplatten zu erkennen. Die im Rahmen der Orientierenden
Untersuchung durch das Gutachterbüro HGN, Schwerin, im Jahr 2000 im
Auftrag der DB AG durchgeführten Bodenuntersuchungen weisen geringe
Gehalte (55-220 mg/kg) im oberflächennahen Boden (Aufschüttung) auf.
Erhöhte PAK-Konzentrationen (5,60 - 68,50 mg/kg) werden ebenfalls
oberflächennah in den Bodenproben von O,2 - 0,7 m Tiefe festgestellt. Nach
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Ansicht des Gutachters sind die Verunreinigungen an den
Aufschüttungshorizont gebunden und liegen in der ehemaligen Lagerhalle nur
punktuell vor. Der Grundwasserspiegel befindet sich zum Zeitpunkt der
Orientierenden Untersuchungen bei ca. 3,0 m unter Geländeoberkante.
Im Fall von Eingriffen in den Untergrund ist der dabei anfallende kontaminierte
Bodenaushub voraussichtlich nicht recycelbar oder beschränkt
wiedereinbaufähig, sondern behandlungsbedürftig- bzw. deponiebedürftig.

Boden und Abfall

Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie unnatürliche Verfärbung bzw.
Gerüche des Bodens auftreten, ist der Grundstücksbesitzer als Abfallbesitzer
nach §§ 10 und 11 KrW-/AbfG zur ordnungsgemäßen Entsorgung des
belasteten Bodenaushubs verpflichtet.
Abfälle (verunreinigter Erdaushub bzw. Bauschutt), die nicht verwertet werden
können, sind entsprechend §§ 10 und 11 KrW-/AbfG durch einen
zugelassenen Beförderer einer genehmigten Anlage zur Abfallbeseitigung
zuzuführen.

Unbelastete Bauabfälle dürfen gemäß § 18 AbfAIG M-V nicht auf Deponien
abgelagert werden.
Für jede Maßnahme, die auf den Boden einwirkt, hat der Vorhabenträger die
entsprechende Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen
nicht hervorgerufen werden. Bodeneinwirkungen sind zu vermeiden bzw. zu
vermindern, soweit das im Rahmen der Baumaßnahmen verhältnismäßig ist,
so dass keine Gefahr vom Boden für die Allgemeinheit entsteht und zulässige
planungsrechtliche Nutzungsmöglichkeiten tatsächlich möglich sind

Munition

Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.

Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen
Einzelfunde auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit

entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten
kampfmittefüerdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist
aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu
benachrichtigen.

2.8 Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen

Trinkwasserschutzzonen

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich gegenwärtig
außerhalb von z. Zt. geltenden Trinkwasserschutzzonen (TWSZ) gemäß
Beschluss Nr. 30-7/85 vom 17.05.1985. Momentan läuft das Verfahren zur

Neufestsetzung der Trinkwasserschutzzonen für die Hansestadt Wismar.
Gemäß dem vorliegenden hydrologischen Fachgutachten zur Neufestsetzung
der Trinkwasserschutzzonen wird sich die Fläche des B-Plan-Gebietes

zukünftig in der Trinkwasserschutzzone 111 A/ 111 B der Wasserfassung
Friedrichshof befinden.
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In der Planzeichnung wurde die zukünftige, voraussichtliche Grenze der
Trinkwasserschutzzone 111 A/ 111 B informativ unter Darstellungen ohne
Normcharakter aufgenommen.
Für den Bebauungsplan ist zu beachten, dass es aufgrund der zukünftigen
Lage in der Trinkwasserschutzzone 111 A/ 111 B Verbote bzw.
Nutzungsbeschränkungen gemäß der noch zu erlassenen
Wasserschutzgebietsverordnung zu beachten gilt.
Eine Versickerung des von Dachflächen abfließenden Niederschlagswassers
ist in der TWSZ 111 A/ 111 B erlaubt. Die Versickerung von Abwasser (auch
Niederschlagswasser) in der Tl/VSZ 111 A/ 111 B ist verboten, ausgenommen das
Versickern von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser
großflächig über die belebte Bodenzone.
In der zukünftigen TWSZ 111 A/ 111 B ist die Errichtung oder Erweiterung von
Straßen, Wegen und sonstigen Verkehrsflächen erlaubt, wenn die Vorgaben
der RiStWag beachtet werden. Danach sind in der TWSZ 111 A/ 111 B
Schutzmaßnahmen vorzusehen. Parkplätze sollten in der TWSZ 111 A nach
Möglichkeit nicht vorgesehen. In der vorliegenden Planung sind sie
vorgesehen, d.h. dann ist unter anderem das Niederschlagswasser zu
sammeln und aus dem Wasserschutzgebiet hinauszuleiten oder nach
entsprechender Behandlung schadlos zu entsorgen. Die Befestigung der
Verkehrsflächen muss wasserundurchlässig sein (siehe Pkt. 6.2 der
RiStWag). Die geplante Herstellung von Verkehrsflächen in Natur- und
Betonsteinpflaster ist gemäß Forderungen der RiStWag mit einer
wasserundurchlässigen Fugenmasse/Fugenverguss zu verlegen, um die
Wasserundurchlässigkeit herzustellen. Entsprechende Festsetzungen im Text
(Teil B) wurden getroffen.

Der Geltungsbereich des Plangebietes grenzt im südwestlichen Bereich an
den im benachbarten Lindengarten vorhandenen Mühlengraben, ein
Gewässer der 11. Ordnung, welches sich in der Unterhaltungspflicht des
Wasser- und Bodenverbandes ,,Wallensteingraben-Küste" befindet. Gemäß §
38 Abs. 1 ,2 und 3 WHG ist bei oberirdischen Gewässern zur Einhaltung und
Verbesserung der ökologischen Funktion, der Wasserspeicherung, der
Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen
ein Gewässerschutzstreifen sowie+ der Böschungsoberkante ein Abstand von
5 m im Außenbereich einzuhalten. Im Innenbereich kann die untere

Wasserbehörde in Abstimmung mit dem Wasser- und Bodenverband
Gewässerrandstreifen mit einer angemessenen Breite festlegen.

Hochwassergefährdeter Bereich
Für den im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Bereich
zwischen dem Bahnhofsvorempfangsgebäudes und dem festgesetzten
Gewerbegebiet GEE -1 wird durch das Gutachten zu
Hochwassergefahren/Hochwasserrisiken, erstellt durch HydroGIS GmbH im
Dezember 2013, ein Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit
ausgewiesen. In der Planzeichnung des Bebauungsplanes wurde der Bereich
als Überschwemmungsgebiet gekennzeichnet. Dieses Extremereignis gilt als
Bemessungshochwasser. Als Mindesthöhe für die Oberkante Rohfußboden
wurden 3,20 m über NHN für Wohnnutzung und 2,25 m über NHN für
gewerbliche Nutzung und Verkehrsflächen für das gesamte Plangebiet
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festgesetzt. Es sind aber auch höhere Wasserstände möglich. Bei einer
Höhenlage unter 3,20 m über NHN ist eine Beeinträchtigung durch
Hochwasserereignisse und erhöhte Grundwasserstände nicht
ausgeschlossen. Der Bauherr hat für diesen Fall geeignete Vorkehrungen zu
treffen. Das Risiko ist durch den Bauherren selbst zu tragen.

2.9 Denkmalpflege, Sanierungsgebiet, Erhaltungsbereich Altstadt

2.9.1 Bodendenkmalpflege

Das Plangebiet liegt teilweise im Bereich des Bodendenkmals ,,Altstadt
Wismar", in dem vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung
und Dokumentation der zu erwartenden archäologischen Funde und Befunde
sicherzustellen ist.

Das bedeutet, dass für alle mit Erdarbeiten im Zusammenhang stehende
Baumaßnahmen eine baubegleitende archäologische Betreuung sichergestellt
werden muss. Der Bauherr hat mit dem Landesamt für Kultur und

Denkmalpflege M-V (LAKD), dem nach § 4 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz M-V
(DSchG M-V) die wissenschaftliche Bergung und Dokumentation von
Bodendenkmalen obliegt, frühzeitig vor Beginn der Arbeiten Kontakt
aufzunehmen und eine verbindliche Vereinbarung zu treffen, die den Umfang
sowie den terminlichen und personellen Rahmen der archäologischen
Maßnahmen fixiert. Die anfallenden Kosten für die Bergung und
Dokumentation trägt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V).
Der Beginn der Erdarbeiten ist der UDB (Untere Denkmalschutzbehörde) und
dem LAKD rechtzeitig vor Beginn schriftlich und verbindlich mitzuteilen. Es
wird empfohlen, bereits im Vorfeld der Maßnahme eine Beratung beim LAKD
in Anspruch zu nehmen.
Auch auf Flächen, die außerhalb des ,,Bodendenkmals Altstadt" liegen,
können bei Erdarbeiten jederzeit zufällig und unvermutet weitere
Bodendenkmale entdeckt werden. In diesem Fall ist gemäß § 11 DSchG M-V
die UDB der Hansestadt Wismar zu benachrichtigen und der Fund und die
Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des LAKD in
unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür Entdecker, der

Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den Wert
des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Tage nach Zugang der
Anzeige.
Entsprechende Hinweise hierzu sind im Text (Teil B) formuliert.

2.9.2 Baudenkmalpflege

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich teilweise innerhalb
des Denkmalbereiches Altstadt sowie innerhalb der Pufferzone zum
UNESCO-Welterbe-Bereich ,,Die historischen Altstädte Stralsund und
Wismar".
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Des Weiter?en ?füin-haltet d-fü-Ge?Itungsbfüe!ch?de?s B?ebfü-ungsplar7es-einen
geringfügigen nördlichen Teil des als Gartendenkmal ,,Lindengarten"

festgelegten Areals. Die Parkanlage ,,Lindengarten" ist als Denkmal in der
Denkmalliste der HWI verzeichnet und unterliegt somit den Bestimmungen
des DSchG M-V. Der Grenzverlauf des Denkmals ist im Plan (Teil A)
dargestellt.
Die Anbindung des geplanten Fuß- und Radweges zwischen Bahnhof und
Rostocker Straße an die nördliche Wegeführung innerhalb des
Gartendenkmals ,,Lindengarten", an die bestehende sogenannte ,,Spange,
wird seitens der UDB an folgende Bedingungen geknüpft: Der vorhandene
bogenförmige Wegeverlauf ist zu erhalten. Über die geplante Anbindung
hinaus ist die vorhandene ,,Spange" perspektivisch in gleicher Material- und
Ausbauart herzustellen.

Das Vorempfangsgebäude des Bahnhofs, welches sich im Eigentum und
somit in der Planungshoheit der Deutschen Bahn AG befindet, steht unter
Denkmalschutz. Es wurde im Plan (Teil A) auch als solches gekennzeichnet.
Dieses Bahnhofs-Vorgebäude von 1908 steht mit dem 1857 erbauten
Empfangsgebäude des Bahnhofs und der Bahnsteigüberdachung (beide
Denkmale außerhalb des B-Plan-Geltungsbereiches) in funktionalem und
historischem Zusammenhang.
Die Gestaltung des geplanten Neubaus einer Überdachung der
Wegebeziehung vom Vorempfangsgebäude zum Empfangsgebäude ist im
Text (Teil B) definiert. Hier sind zu gegebener Zeit eine Objekt-Antragstellung
und eine detaillierte Abstimmung mit der UDB erforderlich. Gemäß DSchG M-
V ist vorab hierzu das Einvernehmen mit dem LAKD herzustellen.

Das geplante eingeschränkte GEE -2 befindet sich in unmittelbarer
Nachbarschaft zur ,,Villa Auguste", Rostocker Straße 73, welche als Denkmal
in der Denkmalliste der HWI verzeichnet ist. Im Zusammenhang mit dem
Umgebungsschutz dieses Denkmals sind für die Neubebauung des GEE -2
frühzeitig detaillierte Abstimmungen mit der UDB erforderlich. Gemäß des
DSchG M-V ist vorab hierzu das Einvernehmen mit dem LAKD herzustellen.

Alle Veränderungen im baulichen Bestand sind mit der
Denkmalschutzbehörde abzustimmen.

2.9.3 Sanierungsgebiet - Erhaltungsbereich Altstadt

Des Weiteren gilt für das Plangebiet die Satzung der Hansestadt Wismar über
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ,,Altstadt Wismar-
Erweiterungsgebiet" vom 09.12.2003, sowie für Teile des Plangebietes die
Erhaltungssatzung Wismar-Altstadt vom 18.03.1992 sowie die
Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt vom 18.06.1992.

!'=Aa? 2017



Han.sestadt VV:S!Tlar, 8ai?iai'nt, Ab't. Planurig
WQ.
?w
?p.gruridung ? Beb-iui?;;igsplan Nr 80/ 11 ,,Bahrihr,isvcrpla+z-RostockerStraße? 25

3 - Auswirkungen des Bebauungsplanes

3.I Städtebauliche Zahlen und Werte

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 22.520 2,252 ha 100%

1 , Nettobauland

- Gewerbegebiet, eingeschränkt GEE
- Vorempfangsgebäude

0,384 ha 15,12%
2.911 m2

930 m2 (Planungshoheit DB AG)

2. Verkehrsflächen

Bahnhofsstraße

einschl. Bahnhofsvorplatz,
Verkehrsberuhigter Bereich
Fußgängerbereiche 1

2

3

5.890 m"

1 .323 m2

3.985 m2

883 m2

239 m2

1,868ha 77,02%

Öffentlicher Parkplatz
Fuß- und Radweg

4.210 m2

646 m2

3. Fläche für Ver- und Entsorgung 58 m2 0,005 ha 0,21%

4. Grünflächen, öffentlich 1.445m2 0,144ha 7,65 %

Flächen der Deutschen Bahn AG, deren
Erwerb für die Realisierung der Planung
erforderlich ist ca. 0,246 ha

3.2 Überschlägige Ermittlung der Erschließungskosten

Die sich bei der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. 80/11
,,Bahnhofsvorplatz/Rostocker Straße" ergebenen voraussichtlichen Kosten für
die Hansestadt Wismar werden zur Zeit ermittelt.

Die verkehrliche Erschließung wird mit 2.900.000,00 € und der öffentliche
Parkplatz mit 650.000,00 € vorab veranschlagt.
Planungs- und Bauleitungskosten sowie damit in Verbindung stehende Kosten
sind nicht berücksichtigt.

Die Kosten für die verkehrliche Anbindung des Lokschuppens sind Bestandteil
der Baumaßnahme Straßenunterführung Poeler Straße.

3.3 Realisierung des Bebauungsplanes

Bei allen Planungen und Baumaßnahmen auf der Grundlage des vorliegenden
Bebauungsplanes Nr. 80/1 1 ist zu berücksichtigen, dass durch die Deutsche
Bahn AG als Vorhabenträgerin die geplante Baumaßnahme
Straßenunterführung Poeler Straße in den Jahren 2018-2021 vorgenommen
wird.
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Um die erforderliche barrierefreie Zuwegung zu den Bahnsteigen mit Beginn
der Baumaßnahme Straßenunterführung Poeler Straße für 2018, spätestens
jedoch für Anfang 2019 garantieren zu können, wurden die Investitionen für
den Bahnhofsvorplatz -als ersten Bauabschnitt des Bebauungsplangebietes-
beginnend ab 2015 im städtischen Haushalt eingeplant.

4 - Umweltbericht

Der Umweltbericht ist ein selbständiger Bericht mit eigenem Inhaltsverzeichnis
der Begründung anliegend.

Ausfertigungsvermerk

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar hat den Bebauungsplan, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 27.04.2017 als Satzung
beschlossen und die Begründung einschließlich Umweltbericht durch Beschluss
gebilligt.

Wismar, den 15.05.2017

Thomas Beyer
Bürgermeister

7?.i'

'7'!.
W+
5Pi s s?}

*

Die Satzung über den Bebauungsp0n Nr. 80/1 1 ,,Bahnhofsvorplatz/RostockerDle Satzung über den Beöauungsplan Nr. öU/1 1 ,,t=sari
Straße" ist mit Ablauf des j'J.7...Q.57...jl.?in Kraft getreten.
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B-Plan Nr. 80/l l Hansestad+ Wismar ,,Bahnhofsvorplatz-Ros+ocker S+raße" Umwel+bericht

1. Einleitung und Grundlagen
1.1. Anlass und Aufgabe

Die Hansestadt Wismar pfönt die Neuordnung des Bahnhofsvorplatzes und angrenzender
Bereiche bis zur Rostocker Straße, einem derzeit größtenteils brachliegenden Areal wes+lich
der Bahnschienen. Der Gesamtbereich, insbesondere die Anbindung an die Altstadt,
stellt sowohl gestalterisch Clls auch funktional einen städtebaulichen Missstand dar.
Die Realisierung der Planinhal+e führt aus s+ädtebaulicher Sicht zu einer funktionalen und
optischen Aufwertung des Gebie!es.

Innerhfüb des Gelfüngsbereiches befinden sich vorhandene bauliche Anfögen
(Wohngebäude, Bahnhofsgebäude, gewerblich genutztes Geböude), Grünflächen und
Verkehrsfföchen sowie ein Bereich der Deutschen Bahn AG.

Ziel der Planung sind im Wesen+lichen die Neuordnung öer Brochflächen in Verkehrsflöchen
besonderer Zweckbestimmung (hier: Verkehrsberuhigter Bereich, Offentliche Parkfläche und
Fuß- und Radweg) sowie die baulei+planerische Vorberei+ung der Ansiedlung von
eingeschränk+em Gewerbe durch die Fes+se+zung eines mi+ der entsprechenden Nutzung
gekennzeichneten Baufeldes.

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung obligatorischer Bestand+eil eines
Bauleitplanverföhrens. Die Umweltprüfung zum Bebauungspfön bzw. zum Plangebiet erfolgt
im vorliegenden Umweltbericht.

1.2. Lage und Kurzchamkterisierung des Standortes

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand des Sfadffeils Altstad+. Im Wes+en grenzt der
Gelfüngsbereich unmit+elbar an die his+orische Alts+ad+. Nordwes+liche Grenze is+ die Poeler
S+mße. Im Süden bilde+ die Rostocker S+raße die Grerize des Plangebietes. Im Snjdwes+en
befinde+ sich die Bahnhofss+raße sowie die Parkanlage Lindengarren. Ostlich schließt sich
unmiHelbar das Gelände der Deutschen Bahn AG an.

r

)Ffö'..
Ä€;:.

(

ö 0.1.. 0.2 0.3 ö.4 ö.5ka
Abbildung l: Ubersicht 06er die Loge des Pföngföie+es {ro! umrande+, gelbe Flöche). Quelle: Kortenportal
Umwel+ M-V 2013.
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Das Pföngebie+ umfasst neben dem Bahnhofsvorpla+z sowie dem Bahngelände auch zwei
kleinere gewerbliche Bauflächen. Im Südwes+en grenz+ an den Pfönbereich das
Gartendenkmal Parkanföge Lindengarten.

Der Geltungsbereich umfass+ folgende Flurstücke bzw. Teile der Flurstücke der Gemarkung
Wismar der Flur 1 :

1321/2 +eilweise, 1337 teilweise, 1387/1 +eilweise, 1388/6 teilweise, 1390/3 +eilweise,
4494/3 +eilweise, 4494/9 teilweise, 4494/l 1 teilweise, 4494/12, 4494/13, 4494/15,
4494/l6 +eilweise, 4494/17, 4494/?8, 4494/19, 4495 teilweise, 4497/2, 2028/4
teilweise.

Die Grunds+ücke befinden sich ausschließlich im Eigentum der t-fönsestad+ Wismar bzw. im
Eigen+um der Deu+schen Bahn AG (Flursfücke 4494/15 und 4494/16}. Im Verlauf der Zei+
der Planaufstellung, vor Rech+skraf+ der Planung, is+ seitens der Hansestad+ Wismar
beabsichtig? von der Deutschen Bahn AG die für die Planrealisierung erforderlichen
Grundsfücksfföchen zu erwerben.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfass+ ca. 2,31 ha.

Sei+e 3
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B-Plan Nr. 80/l l Hanses+ad+ Wismar ,,Bahnhofsvorplatz-Rostocker Straße" Umwel+bericht

1.3. Schutzgebie+e

1.3. 7. /ntermtiona/e Schutzgebiaete

,(% !,'P'a

% 11

-4... ,;=W
N ,'}ri:,J,g.:A.

?i!;;:,5,?'s"?'f,, '.',?=,';-:la J'-?:a

@

o i 2 3 4 5ka

Abbildung 3: Europäische Schutzgföie+e im Umfeld des Plangebie+es (Pfeil). Bföu = FFH-Gebiet, braun = EU-
Vogelschutzgebiet. Quelle: Kartenportal Umwel+ M-V 2m3.

Interna+ionale Schu+zgebiete im Umfeld:

FFH-Gebie+ DE 1934-302 ,, Wismarbuch+", Enffernung: CCI. 3.000 m nordwes+lich,

FFH-Gebiet DE 2134-301 ,,Kleingewösserföndscha'Ft wes+lich DorF

Mecklenburg?, Enffernung 4.500 m südwes+lich,

SPA DE 1 934-401 ,,Wismaföucht und Salzhaff?- En+fernung 2.300 m nordwestlich.
In Anbetracht der En'tfernung des Plangebiets sowie der lofölen Wirkung sind keine
Beeinträcfüigungen der entsprechenden Erhfütungs- und Emwicklungsziele sowie der darin
vorkommenden Arten in den in+ernationolen Schu+zgebieten zu erwarten.

*
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*
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].3.2. Nationa/e Schutzgebiete
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föndschoftsschu+zgebie+ Wfülens+eingraben L56 b. Quelle: Kar}enportal Umwel+ M-V 20 l3.

Abbildung 4 verdeutlicfü die föge des Plangebie+s im Zusammenhang mi+ na+ionfüen
Schu+zgebie+en. Im Umfeld des Geltungsbereiches befindet sich die nördliche Grenze des
föndschaftsschutzgebie+es (LSG) L 56b NWM ,,Wallens+eingraben? mi+ einer Gesamtgröße
von ca. 276 ha auf dem Gebiet der Hansestodt Wismar und in Wei+erführung des LSG L
56CI ,,Wallensteingraben" im föndkreis Nordwestmecklenburg mi+ einer Fföche von 1545 ha.
Zentraler Bes+andteil des LSG ist der namensgebende Wallensteingrafün. Daneben sind
jedoch we'tere umgebende Flächen einbezogen. Die Unterschutzstellung des
föndschaftsschutzgebietes ,IWallens+eingroben" erfolgte am 4.2.1966 durch den Beschluss
Nr. 1 8-3/66 des Ra+es des Bezirkes Rostock.

Die Schu+zzwecke 'für das LSG ,,Wallens+eingraben" sind im föndschaftspflegeplan von 1976
wie folg+ definiert:

Erhaltung einer der reizvolls+en Tallandschaften des nördlichen Mecklenburg mit
Kerbtälern, seenerfüllten Talaufweitungen und Sföu+eichen sowie einer Landschaf+,
die einen repräsema+iven Nord-Süd-Querschnitt durch die Uberformungen der
Weichseleiszeit darstell+

Erhalfüng historischer füiulicher Anfögen (Burgwfül, Kanalreste), die das
föndschaf+sbild prägen

Entwicklung einer föndschaf+ 'für eine gezielte Erholungsnu+zung.

Der Wallensteingraben verbindet die Os+see bei Wismar mit dem Schweriner Außensee. Sein
Gewässerlauf se+z+ sich zusammen C)US einem natürlichen Bachföuf, der Stivine, die eins+ CIUS
dem Lostener See abfloss, und dem ab 1531 küns+lich geschaffenen Ablauf des Schweriner
Außensees (Landkreis Nordwes+mecklenburg, fü+p://www.nordwestmecklenburg.de).

Innerhalb des Landkreises Nordwestmecklenburg ist die S+rukturgü+e des Wallens+eingrabens
zu einem großen Teil als naturnah zu bewerten (GLRP WM 2008). ,,Der gesam+e Bereich des
Wallensteingrabens stellt eine wichtige Bio+opveföundachse zwischen dem Landschaf+sraum
der Schweriner Seeri und der Honses+ad+ Wismar in Rich+ung Os+see dar. Es handelt sich
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B-Plan Nr. 80/1 1 Hansestad+ Wismar ,,Bahnhofsvorplatz-Ros+ocker Straße" Umwelföerich+

zum großen Teil um einen landschaftsästhetisch überdurchschni++lich a+traktiven Raum, WCIS
v. a. auch darauf zunjckzu'führen is+, dass das Landschaftsschutzgebiet groß+eils einen nord-
südlichen ,,Schnit+" durch die nördliche Hauptendmoräne öer Weichseleiszeit mi+ einzelnen
Rückzugsstaffeln darstelt+. So weist auch der Wfülens+eingraben ein vergleichsweise sförkes
Gefälle von e+wa 33 m auf ca. 19 km auf. Dabei findet sich ein höufiger Wechsel zwischen
engen Kerb+älern und Talweifüngen. Die hohe Reliefenergie des Gebie+es träg+ dami+
entscheidend zur Vielffüt, Eigenart und AHrakfivi+ö+ des föndschaf+sbildes füi? (föndkreis
Nordwestmecklenburg, http://www.nordwestmecklenburg.de, 1 1/2013).

Die Ziele des Plangebie+es stehen dem Schu+zzweck der Erhaltung einer reizvollen
Tfülandschaf+ nicfü errtgegen. Durch die sich östlich an den Geltungsbereich anschließenden
Bahnanlagen erfolg't eine deu+liche räumliche Trennung. Zudem führt die gepfön+e
Neuordnu-ng des Geltungsbereiches zu einer Aufwertung der Umgebung des
föndschaftsschu+zgebie+es.

1.4. Plankonzept
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Abbildung 5: Auszug B-Plan 80 Planzeichnung. Quelle: Hanses+adt Wismar02/ 2015.
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B-Plan Nr. 80/l l Hanses+adt Wismar ,Bahnhofsvorplatz-Rostocker S+raße" Umwelibericht

Ziel öer Stadt ist es, dem gesamten Plangebiet -dem Ori des Ankommens und Empfangens
in Wismar- ein Image, ein ,,unverwechselbares Gesicfü" zu gefün.

Der Bauleitplan soll die planungsrecfülichen Vorausse+zungen sowie erforderliche
Rahmenfes+legungen für eine cittroktive Ges+cil+ung dieses für das S+ad+bild bedeutsamen
Bereiches schaffen.

DCIS Pföngebie+ soll hinsichtlich Orientierung, Erreichbarkeit von Bahn, Bus, Taxi, MIV,
Fußgänger- und Fahrrodwegevernetzung zum Lindengar+en, ZOB, t-föfen sowie mit seinen
gebäude- und freiraumbezogenen Nutzungs- und Gestaltungsdefizi+en ein repräsentotiver
Ort vveröeri - und als Tor zur Stadt bezeichnet werden können.

Neben öer Verbesserung öer fußläufigen Verbindung 'für die Reisenden zu den Bahns+eigen
sollen zusätzliche Funktionen 'für Bahnkunden und andere Nutzer im Arefü vor dem Bahnhof
urfergebracfü werden, wie z.B. Hal+es+ellen des OPNV, der Taxiun+ernehmen, eine
Fahrradstation sowie KfZ-Stellplö+ze.

Des Weiteren is+ Ot»er eine Neudefinition von Aufenthal+sbereichen vor dem Bahnhof sowie
eines Wegelei+sys+ems eine röumliche Verne+zung von Bahnhof mi+ Lindengarten und
Busbahnhof, eine führung u. a. auch des Touris+en zum Hafen, eine Einbindung der dem
Bahnhof benachbarten Gebäude und vieles mehr zu erreict'ieri.

Entsprechend der Darstellung im Flächennu+zungsplan öer Hansestad+ Wismar ist der
Bereich an der P:osloclcer Strfü3e (ehemfüs Papierfabrik) als Gewerbegföie+ GEE
ausgewiesen. Gleiches gilt 'für das bes+ehende Gebäude der Bahnhofstraße 1 2a südöstlich
des Vorempföngsgebäudes der Deu+schen Bahn. Dieses Grundsfück bildet den Auftakt und
den Eingang in den Denkmalbereich Lindengarten.

Der Geltungsbereich des Plangebietes nimmt den nord/nordöstlichen Grenzverlauf der
bes+ehenden öffentlichen Grünfläche ,,Lindengar+en" auf. Der Lindengarten selbs+, ein
Garrendenkmal, is+ somit nicfü Besföndfeil der Planung aber von den Pfönfestsetzungen
teilweise betroffen.

Im süd-südwestlichen Geltungsbereich des Planes wird eine öffemliche Gnjnfläche mi+
Aufnahme eines Fuß- und Radweges festgese+zt. Der Lindengarten wird durch die Hers+ellung
dieses gepfömen Fuß- und Radweges von der Ros+ocker Straße zum Bahnhofsvorpfötz eine
neuartige Erlebbarkei+ aus nördlicher Richtung widerföhren.

Es ist wei+erhin geplam, dass dieser Weg durch eine umergeordne+e Wegeführung und
Offnung des Tores zum Lindengarten im Bereich zwischen Mühlenteich und Spielpla'h
(ehemaliger Wirtschaftsweg des Grünpflegebetriebes) eine Verbindung zu diesem erhält.
Somit is+ eine wei+ere Kurzverbindung gegeben.

An der Grundsfücksgrenze öer öffen+lichen Grünfföche, des Gewerbegrundshjcks GEE sowie
des fes+gesetzten Parkpfötzes zum Gelände öer Deu+schen Bahn AG im Bereich zwischen
Bahnhofsvorpla+z und der Rostocker S+raße is+ eirie blickdicfüe Einfriedung mit ver+ikoler
Begrünung {esk)esetzt. Zum einen soll die unmi+telbare Nähe zum Bahnbe+rieb verdeckt und
somit die Lärmwahrnehmung positiv beeinflusst und zum anderen soll ohne weitere
Pflanzmaßnahmen auf der ohnehin schmfüen Grünfläche die volle Konzen+ration öer Blicke
in Rich+ung Lindengarten gelenkt werden.

In der Planzeichnung sind die auf Dauer zu erhfütenen Bäume fes+gesetzt sowie eine
Artenliste für das Anpflanzen von neuen Bäumen und Sträuchern vorgegeben worden.
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2. S'föndortmerkmale und Schutzgüter

2.1. Mensch und Nu+zungen

Wohn- und Erholunqsfunktion

Die Wohnfunk+ion is+ im Planbereich nicht exis+en+, es üfürwieg+ die Verkehrsfunktion des
Plangebie+es. Die Realisierung öer Planinhfüte 'führt zur Neuordnung der bereits langiöhrig
exis+enten Verkehrsfunktion, so dass im Plangebie+ keine gänzlich neue Nutzung vorbereitet
wird. Die nächs+gelegen Wohngebäude befinden sich unmiHelbar westlich angrenzend. Der
Geltungsbereich ha+ bislang keine Erholungsfunk+ion. Durch die gepfönte Anbindung der
Erschließung zu Gebieten der landschaftlichen Erholung, wie beispielsweise des
Lindengar+ens kann das Plangebiet einen aufwertenden Beitrag leis+en.

Land-, Fors+wirtschaft, Enerqienu+zunq

fönd- und Forstwirtschaft sowie die Energienutzung spielen im Plangebiet selbs+ keine Rolle.

2.2. OberFlächen- und Grundwasser

Der Planbereich befinde+ sich nich+ innerhalb eines Wasserschu+zgebietes. Unmi++elbar ös+lich
öer Gleisanlagen befinde+ sich das Wasserschufzgebiet Wismar-Friedrichshof mit der
Schutzzone 111 Dieses wird von dem Plangebie+ weöer beeinflusst noch beeirfröchtigt.

Unmittelbar westlich des Pföngebie+es füfinden sich der Mühlenbach und dessen +eichar+ige
Ges+al+ung innerhalb eines Parkgeländes. Das Gevvösser is+ eutroph. In die Ufervege+ation
wird nich+ eingegriffen. DCIS Gewösser wird von «aer Realisierung der Pföninhfü+e
voraussicfülich nicht erheblich beeimrächtigt; im Rahmen dieser Einscfü'+zung ist die
Vorbelastung durch die ehemfüige Nu+zung des Bahngeföndes zu benjcksichtigen.
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Abbildung 6: Blick auf die Aufwei+ung des Mühlenbaches, Blick Rich+ung NW. Foto: Stad+ Land Fluss 5.06.2013.
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B-Plan Nr. 80/1 'l Hanses+ad+ Wismar ,Bahnhofsvorplab-Rostocker S+raße" Umweltbericht

2.3. Boden

M-

Abbildung 7: Geplamer S+andort (Pfeil) im Kon+ext der geologischen Oberfläche. Kartengrundföge: Geologische
Ubersichtskor}e 'von Mecklenburg-Vorpommern, M 1:500.000 @ LUNG M-V Güs!row;
verkleinerter Ausschni+t.

DCIS Plangebiet ist in der weichseleiszei+lichen ebenen bis kuppigen Grundmoräne des
Mecklenburger Vors+oßes lokalisier+. Auf dem Sfad+gebiet der Hanses+adt Wismar finden sich
s'förk amhropogen beeinfluss+e Böden. In S+adt- und Indus+riegföieten is+ dereo Ausprögung
sehr he+erogen und Sand-, Lehm-, Ton- oder Schuttböden sind vorzufinden (Abb. 8, Flöche,
ZVt(er 23).

l

Abbildung 8: Geplanter S+andort (Pfeil) im Kontext der onstehenden Bodengesellschoften. Kar}engrundlage:
Bodenübersicfüskarte von Mecklenburg-Vorpommern, M 1:500.000 @ LUNG M-V Güslrow; verkleinerler
Ausschniff.

Innerhalb des Geltungsbereiches exis+ieren keine na+ürlichen Bodengesellschaften der oben
genannten Ar+; das überwiegend beanspruchte, ehemalige Bahngelönde ist durch
Bahnschoffer, Teil- und Vollversiegelungen gekennzeichnet, so dass infolge der pfönbedingt
zu erwanenden Teil- und Vollversiegelung keinesfölls seltene und/oder besonders
schützenswerte Bodengesellschaften betroffen sein weröeri. Gleichwohl ist die
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B-Plan Nr. 80/ l l Hansestadi Wismar uBahnhofsvorplalz-Ros+ocker Stm(3e" Umwelföericht

Funk+ionseinschr6nkung des Bodens beispielsweise durch Versiegelung deshalb
eingriffsrelevan+, weil derzei+ nutzungsaufgabebedingt im Pföngebie+ die wesentlichen
Bodenfunktionen keinem nennenswer+en onthropogenen Einfluss unterliegen. Ein Eingriff in
den Boden erFolg+ somit innerhalb der Baugrenzen im Bereich der verkehrsberuhig+en
Bereiche, der neu zu errichtenden Parkflächen sowie der Fußgänger- und Rodwege.

2.4. Klima und Lu'ff

DCIS Plangebiet liegt im Klima des Os+seelajstenlandes:

,Das K/ima des Ostseeküsten/ands ist stark maritim beein'flusst. Diese deut/iche Prögung ist
für die naturräum/iche Abgrenzung der landschahszone von vorrangiger Bedeutung. Die
Jahresmitte/temperatur und die mitt/ere Niedersch/agsmenge (550-600 mm) /iegen deutlich
unter dem Durchschniff der P/anungsregion.

Die Jahresschwankung der mitt/eren Temperatur isf niedriger O/S im Binnenland. GroBe
Windskjrken und eine hohe luftfeuchte sind typische K/imaeigenschaften dieser
landschahszone. Der Früh/ing kommf spät und ist frocken, die Sommermonate sind meist
küh/ und niedersch/agsreich. Der off mi/de und sonnige Herbst wird gewöhn/ich von einem
nasska/ten und schneearmen Winter abgelöst." GIRP WM 2008 Seife //- ] ] 5

Die im Plangebiet vorgesehene Neuordnung der Flöchen und Flächenfunktionen führt nich+
zu einer Unterbrechung eines Frischluftkorridors oder zur Zerstörung eines
Frischluf+en+s+ehungsgebietes. Durch obligatorisch notwendige Einhat+ung einschlögiger
Normen, Verordnungen und Richtlinien bei der Planung is+ eine ausreichende
Berücksich+igung des Schu+zgutes Klima und Luft gewährleis+et.

2.5. föndschaftsbild

Gemäß § 14 Abs. I BNa+SchG bestefü ein Eingriff auch in der möglichen erheblichen
Beeimrächtigung des Landschaftsbildes. Die Eingriffsregelung scfüj+z+ Natur und Landschaft
damit nich+ nur in ihrer ökologischen Bedeutung, sondern ebenso in ihrer östhetischen, den
Naturgenuss prägenden Funk+ion. DCIS Landschaftsbild umfass+ dabei die sinnlich
wahrnehmbare Erscheinungsform der föndschaf't.

Ein Pföngebie+ greift in Natur und Landschaf+ ein, wenn es zu einer erheblichen oder
nachhal+igen Beein+rächtigung in der sinnlichen Wahrnehmung kommt. Eine derartige
Beeintröch+igung lieg+ in %e«:ler sichtbaren und nachteiligen Veränderung öer föndschaf+ in
ihrer gegenwärtigen Ges+alt vor. Eine erhebliche Beein+rächtigung des föndschaf+sbildes
bes+eht nich+ ers'i bei einer Veruns+alfüng der Landschaf+ durch das Plangebie+, sondern
schon dann, wenn das Pföngebie+ C?IS besonderer Fremökörper in der föndschaf+ erscheint
bzw. eine wesensfremde Nu+zung dars+ellt.

Ausgehend von dieser Definition is+ die Umse'tzung der Planinhalte nicfü als Beein+rächtigung
des föndschaFtsbildes zu werten. Das Plangebie+ schließ+ sich unmiHelbar westlich on die
Gleisanfögen an. Derzeit liegt in GroBteil der Flächen brach, Ziel der Planung is+ im
Wesen+lichen die Neuordnung der Brachflöchen in Verkehrsflächen besonderer
Zweckbes+immung wie verkehrst»ervfügle Bereiche, öffentliche Parkfläche sowie Fuß- und
Radwege. So wird ermöglicht, dass die bisföng ungenu+z+en Fföchen gestfüterisch und
funfüional aufgewer+et werden und (temer eine gute Einbindung in das S+ad+- bzw.
Landschaftsbild erfolgt. Durch die neuen Funktionszuweisungen sollen die Flächen das
Umfeld des Bahnhofs neu ordnen und gleichzei+ig gesfötten. Die Verke%rsslröme dieses
Kno+enpunktes werden gelenkt, und die Stadt möcfüe ihre Einwohner und Besucher in einem
geordneten und übersichtlichen Umfeld auf ihren jeweiligen Weg bringen.

Sei+e 10



B-Plan Nr. 80/l l Hansestadt Wismar ,,Bahnhofsvorpla+z-Rostocker Straße" Umweljbericht

Die nachfolgenden Fo+os zeigen die Fföche südwestlich der Bohngebäude mit ihren
ungenu+z+en Gleisanlagen zwischen den Bahnhofsgebäuden und der Vorempfangshalle.

Abbildung 9: Blick auf das no?"ardwes+l!'c'he' Paaafön;eobi;t?au7 ungenutzten Gle'aisa'?nlagen. ?Foto:Stad+fönP-Flus-s
08.04.2013.
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Ubergang zwischen Vorempfangsgeböucle uncl (föhnhofsgebäude. Fo+o: S+adt fönd Fluss 8.04.2m3.

Hier is+ der verlcehrsberuhigte Bereich V1 und teilweise der verkehrsberuhig+e Bereiche V2
geplarf. Nach ffückbau öer noch vorhanden Gleis+rassen is+ eine Strfü3enverkehrsfläche zur
Anbindung des Lokschuppens sowie zur Erschließung des ehemaligen S+ellwerkgebäudes insowie zur

der Pfönung.
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B-Plan Nr. 80/l l Hansestad+ Wismar ,,Bahnhofsvorplatz-Rostocker Stmße" Umweltberich+

Die innerhalb des verkehrsberuhig+en Bereiches V2 darges+ellte Baugrenze zwischen dem
Vorempfangsgebäude und öer Bahns+eigbebauung würde die Errichtung einer Uberdachung
über die Wegebeziehung zwischen den zwei Gebäuden ermöglichen
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Abbildung 12: Blick vom Übergang zwischen den Geböuden Rich+ung 50. Foto: Stad+ Land Fluss 8.04.2013
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Abbildung 13: Gleiche Blickrichtung wie vorongegangene Abbildung, hier in der Vegetationsperiode, Blick vom
Ubergang zwischen den Gebäuden Richfüng 50. Fo+o: Stadt Land Fluss 5.06.2013

Nahezu das gesamte Plangebiet wird durch aufgelassene Bahngleise in unterschiedlichen
Zusf6nden charok+erisieri. Es sind Schienen, Bahnschwellen und das SchoHerbett der
ehemaligen Trassen vorhanden. Ilf:ier die Jahre wurde öer Gebrauch unterlassen, und es
konnte sich auf und zwischen den Gleisanlagen eine Landreitgras-Pionierflur en+wickeln. Am
Rand der Fföchen und teilweise auch auf dem SchotterbeH breitete sich Birkenaufwuchs aus
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Auf Teilen der wes+lichen Flanke wird das Plangebiet von den Ausläufern des Lindengartens
begrenzt. Im Osten schließ+ das Bahngelände mit den akfüell genutzten Schienentrassen an.
Die gesamte ös+liche Seite wird von den Gleisanfögen bzw. den Bahnhofsgebäuden und-
bauten eingerahmt. Der Süden der Plangföietsflöche stellt sich momentan als
Schotterparkplatz dar, grenzt direk+ an die Ros+ocker Stmße und schließt an die bestehende
städtische Wohnhausbebauung an.
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B-Plan Nr. 80/1 l %nsestadt Wismar ,,Bahnhofsvorpla+z-Ros+ocker Straße" Umweltbericfü

2.6. Lebensröume und Flora

2. 6. ]. Geschützte Biotope
p

'N l gÄ

>
!l

Ö

)Ä

1

agaeschü-fz+?'en ' Bio+o p; '(arot-u m r;de+: P'l0 n'g;'b?'iet),-Quell;' KC? rkW ;o':'+al ' U mwert 'MfV" ffi'0 l '3.
Im Pföngebie+ bzw. daran angrenzend befinden sich gemäß Bio+opfötaster nachfolgend
aufgeführ+e geschütz+e Bio+ope:

1 . Laufende Nummer im Landkreis: HWl00274

Bio+opnüme: Kanal; Gehölz
Gesetzesbegriff: I%+urnahe Bruch-, Sumpf- und Auwölder
Flöche in qm: 3.944

2. Laufende Nummer im Landkreis: HWl00279

Bio+opname: Kanal; Gehölz, verbuscht
Gesetzesbegriff: Na+urnahe Bruch-, Sumpf- und Auwölder
Flöche in qm: 2.828

3. Laufende Nummer im Landkreis: HWI00276

Bio+opname: Kanal; Gehölz
Gese+zesfügriff: Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwölder
Flöcheinqm: 1.199

4. Laufende Nummer im Landkreis: HWl00272

Biotopname: Baumgruppe; Weide; frisch-trocken
GesefzesbegrM: Naturnahe Feldgehölze
Fföche in qm: 810

5. Laufende Nummer im Lan:Ikreis: HWl00275

Biotopname: Feucfügrünfönd; aufgelüssen; Phragmites-Röhrich+; Gehölz; verbuscht
Gese+zesbegriff: Röhrich+bestönde und Riede
Flöche in qm: 23.001

6. Laufende Nummer im Landkreis: NWM30000HWI00500

Biotopnome: OHeriwüsser Bodden
Gesehest»eqr:H: Boddengewösser mi+ Verföndungsfüreichen
Flöche in qm: 9.399.972
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B-Plan Nr. 80/1 l Hansestad+ Wismar uBahnhofsvorplalz-Rostocker Straße" Umweltbericfü

Im Plangebie+ selbs+ befindet sowie unmiffelbar daran ongrenzend befindet sich kein
geschCfztes Biotop. Die umliegenden geschü+z+en Bio+ope bleiben in ihrer Art und in Ihrer
Lebensraumfunk+ion erhal+en und besitzen ausreichende Abs+önde zum Plangebiet.

Eine erhebliche Beein+räch+igung von Ges+al+ und Funk+ion der geschüfz+en Bio+ope im Sinne
eines Eingriffes in Na+ur und Landschaft is+ mi+ der Umse+zung der Planinhal+e nicht zu
erwarten.

2. 6.2. lebensröume im Bereich des Eingriffs
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Abbildung 18: Plangebiet im Zusammenhang mit Eingriffen in Lebensröume. ro+ gepunk+e+=Pföngebietsgrenze,
Pföngebietsflöche, auf der Bebauung s+a+tfinden kann und mit Eingriffen verbunden isI Erlöu+erung im Tex+.
Kartengrundlage: Hansestad+ Wismar 2Cll3, Luf+bild: Quelle Kar+enportal Umwel+ M-V, 2C)13.

Die Biotopkar+ierungen vom 8.04.2013, 30.04.2013 und 5.06.2013 haben folgende
Ergebnisse innerhfüb der Pföngebie+sfföche und in den angrenzenden Randbereichen
erbracht:

Hauptbiotoptyp Bahn/Gleisanlage (OVE) mit Uberfögerungsbiotop Ruderfüer
Kriechrasen (RHK), ausgeprägt füs Landreitgras-Brombeer-Pionierflur, Bahngleise
aufgefössen mi+ alten Bahngleisen, Scho+terbett und Bahnschwellen in den
Randbereichen vereinzett Brombeere und beginnender Gehölzaufwuchs mit Birke,
Sfieleiche, Weißbuche, Al'ler CC). 5 Jahre

2. Siedlungshecke CIUS nichtheimischen Gehölzen (PHW) mi+ Pfeifens+rauch

3. 5 jüngere Einzelböume (BBJ), Bergahorn und Gew. Esche, 20 bis 40-jährig,
Forsythien als Unterpflanzung (PHW, s. Nr. 2), nicht als Baumreihe kartierbar
(Unge < 100 m), daher nicht gesetzlich geschützt

Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzarten (PHX) mit u.a. Apfel, Holunder, fückig

1.

4.
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hföup+biotoptyp Bahn/Gleisanlage (OVE) mit Uberlagerungsbiotop Vorwald aus
heimischen Baumarten trockener S+andor+e (WVT), Birkenaufwuchs am Rand zum
Spielpla+z Bromfüere, S+ieleiche, Bergahorn, weißer Hartriegel C)IS Jungwuchs

Hauptbio+optyp Bahn/Gleisanlage (OVE) mit Uberlagerungsbiotop Vorwald aus
heimischen Baumarten +rockener Standorte (wvr) mit Jungwuchs (Birken und Erlen)

Freifföche (OVP), SchoHerparkpla+z eingezäunt an der

5.

6.

7. Parkplatz, versiegelte
Ros+ocker S+rciße

8. S+rukfürorme fü+ere Parkanlage (PPA) mit geschädigtem Bach (FBG), im Bereich des
Lindengar+ens CIIS Teich gestalteter Mühlenbach, Teichsohle fü+oniert, eutrophes
Milieu, Baumbestand üm östlichen Ufer mit Säulenpappel, Apfel, Bergahorn,
Silberweide, Esche, Weißbirke ca. 30-50 jährig, teilweise Mfül im ös+lichen
Uferbereich

Verkehrsfläche (OV), Straße (OVL) und Parkflächen (OVP) an die Al+s+ad+ (OKA)
angrenzend

10. Vorempfangsgefü'ude

11 . Bestehendes Haus südlich des Vorempföngsgebäudes

9.

12. Bahnhof mit Bahnhofsgebäuden

Abbildung 18 zeigt auf Grundlage der Fes+se+zungen des Bebauungspföns den
Pföngeltungsbereich. Hier kann durch bauliche Veränderungen ein Eingriff in Natur und
föndschaft erfolgen. Zum einen sind das die von den Verkehrsflöchen wie z.B. die
Parkflächen eingenommenen Bereiche, zum anderen Bereiche 'für verkehrliche Erschlief3ung
wie Rad- und Fußwege. Ein Eingriff findet ausschliefüich in den Biotop+yp Bahn/Gleisanföge
(OVE) sowie versie«;)elte Freiflöche (OVP) s+at+. Desweiteren müssen 3 Einzelbäume aus
Biotop Nummer 3 ent(territ vverderi. Der Baumbestond des Randbereiches des Lindengartens
wird zum Erhal+ festgese+zL

Die Eingriffe in Lebensräume und Boden vterderi in Kapitel 3.4. quantita+iv ermi+tett.

2.7. Fauna

Es is+ davon auszugehen, dass eine eingriffsrelevame Betroffenheit des Schutzgutes Tiere
durch Umse+zung öer Planinhal+e nicht gegeben sein wird. Weitere Ausführungen zur Fauna
finden sich im Fachbeitrag Artenschutz.

2.8. Biologische Vielfalt

DCIS BauGB liefer+ selbst keine Definition des Schu+zgutes Biologische Vielfalt, wohl ober § 7
Abs. I Nr. I BNa+SchG:

,Die Vie/fa/t der Tier- und P'f/anzenarfen einsch/ießlich der innerart/ichen Vielfa/f sowie die
Vielfa/t O/7 Formen von lebensgemeinschahen und Biofopen.?"
Vielffüt an T:er- und Pflanzenarten sowie Formen von Lebensqemeinschaf+en und Biotopen

Auf Grundföge der Erfassungen «Jer Biotope sowie bestimrmer Tierarten / -gruppen im
Frühjahr / Sommer 2013 kann dem Plangebie+ derzeit eirie nur unterdurchschnittliche Vielfal+
an Lebensgemeinschaften und Bio+open a++es+ieri vverderi. Dies rüfüt im Wesen+lichen von
der in+ensiven Vornu+zung C?IS Bahngelände und der inners+äd+ischen, d.h. isolier+en föge des
Plangebie+es, die einem artenübergreifenden Aus+ausch entgegensteht. Selbst ein zuvor
erwarteter Aus+ausch mi+ dem wes+lich angrenzenden Mühlenbach und Lindengarten findet
nicht bzw. in nur geringem Umfang statt. Die Umse+zung der Planinhalte ha+ demzufolge
keine erheblichen Auswirkungen auf die Biotop- und Artenvielfalt im Plangebie+. Weitere
diesfüzügliche Aus'führungen sind dem sepciraten Fachbeitrag Ar+enschutz zu entnehmen.
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Innerar+liche Vielffü+

Die genetische Vielffüt innerhalb einer Art is+ abfüjngig von der Verne+zung der be+reffenden
Biozönosen (Lebensgemeinschaften). Die zunächst erworteten Zönosen, insb. bei den
Rep+ilien und Amphibien, sind im Plangebiet nich+ vorhanden. Insofern is+ die Neuges+altung
des Pföngebie+es im Hirfölick auf die innerar+liche Vielfalt - im Wesentlichen durch
Unterbrechung von Wander- und Lei+korridoren - mi+ sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht
mit erheblichen Beeinträchtigungen verbunden.

2.9. Kulturgüter

Der Geltungsbereich des Plangebietes nimrm den nord/nordös+lichen Grenzverlauf der
bestehenden öffemlichen Gnjnfföche ,,Lindengar+en" auf. Der Lindengarien C?IS
Garrendenkmal is+ somif nicht Bes+andteil öer Planung und von den Planfestsetzungen nicfü
unmiHelbar betroffen.

Das Pföngebiet liegt teilweise im Rondbereich des Bodendenkmfüs ,,Al+stadt". für
Bodendenkmfüe, die bei Erdarbei+en zufällig neu entdeckt werden, gel+en die Bes+immungen
des § 11 Denkmfüschu+zgesetz M-V (DSchG M-V). Sämtliche Erdarbei+en sowie mögliche
Funde bzw. aufffülige Bodenverförbungen öer unteren Denkmalschutzbehörde und dem
föndesamt 'für Bodendenkmfüpflege mitzuteilen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum
Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauf+rag+en des föndesam+es in unverändertem Zus+and
zu erhatten. Die Verpflichtung erliscfü 'fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch fönn
die Frist für eine föchgerecfüe Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängerr werden
(§ 11 Abs. 3 DSchG M-V).

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentotion von Bodendenkmalen biete+ die zustöndige
Llritere Denkmfüschu'tzbehörde bzw. das Landesamt 'für Kultur und Denkmfüpflege, Dornhof
4/5, 19055 Schwerin.

Der Gel+ungsbereich des Bebauungsplanes befinde+ sich zudem +eilweise innerhalb des
Denkmfübereiches Altstad+ sowie innerhalb der Pufferzone zum UNESCO-Welterbe-Bereich
,,Die historischen Atts+öd+e Stralsund und Wismar". Das Vorempföngsgefü'ude des Bahnhofs,
welches sich im Eigenfüm und somi+ in der Planungshohei+ der Deutschen Bahn AG befinde+,
steht unter Denkmolschu+z. Es wuröe im Text (Teil B) auch CIIS solches gekennzeichnet. Alle
Veränderungen im baulichen Bestond sind mit der Denkmalschu+zbehörde abzus+immen.

2.10. SonstigeSachgüter

Eine nega+ive Betroffenheit von sonstigen Sachgü+ern ist nich+ zu erwarten.

3. Wirkung des Plangebiets auf die Umwelt
3.1. Umwelten+wicklungohneRealisierungdesPlangebiets

Es is+ damit zu rechnen, dass ohne Umsetzung der Pföninhal+e die aufgelassene
Verkehrsbrache mit den ungenu+zten Bahngleisen auch weiterhin besfünde. Hier würde die
freie Sukzession der Flächen ohne Nutzung wei+er fortschrei+en. Die Nu+zungsintensi+ät des
Plangebietes bliebe geringer als bei Umse+zung der Pföninhfü+e, würde sich aber s+örend auf
das S+adtbild und den Bahnhofsbereich und dessen Funktionen auswirken. Da die Flöche
zum innershjd+ischen Raum zugeordnet werden kann und sie sich unmiHelbar an bes+ehende
und genutzte Gleisanlagen anschließ+, ist jedoch keinesfalls davon auszugehen, dass die
menschliche Nu+zung des Geländes volls+ändig aufgegeben würde, d.h. ein na+urnäherer,
störungsärmerer Zus+and erreicht werden könn+e.
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3.2. Umweltentwicklung bei Realisierung des Plangebiets

3. 2. 7. Ersch/tael3ung

Die Zufahr+ zum Plangebiet erfolg+ weiterhin von der Bahnhofss+raße. Es ist vorgesehen, das
ausgewiesene Gewerbegföiet GEE 1 rückwärtig durch die neu entstehenden Verkehrsflächen
zu erschließen. DCIS südliche Plangebiet auf dem Gelände der ehemfüigen %pierfabrik konn
weiterhin von öer Rostocker Stroße erschlossen werderi. Durch die Ausweisung neuer
Verkehrsflächen und verkehrsberuhigter Bereiche sowie von Rad- und Fußwegen wird die
Erschließung des Bahnhofs erle:ct'i!ert, optimiert und ges+al+erisch üufgewertet.

Als Grundlage 'für die Verkehrsplanung innerhalb des Plangeltungsbereiches wurde ein
Verkehrsgu'tacfüen von der BDC Dorsch Consutt Ingenieurgesellschaft mbH, Ros+ock im
März 2013 aufges+ell+.

3.2.2. Baubedingte !/Virkungen

Baubedingt komm+ es im direkten Umfeld des Bahnhofes, im östlichen Urnfeld der
Bahnhofsstraße und deren Wohnbebauung sowie nördlich der Ros+ocker Straße im südlichen
Piariberejch ZU Beefötrach.tigi;ngeri, die jeC,üc?.. zei+.:icl'i,. OkJ'? ('je Ba'-'p'=OSe beSCFlr'3rl'?-+? Sjnd.
Eine Erheblichkei+ der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft fönn hieraus nicht
abglei+e+ vverderi.

3.2.3. An/age- und betriebsbedingte Wi'rkungen

Die anlage- und be+riebsbeding+en Wirkungen des geplan+en Pföngebiets erfsprechen einer
innerstäd+ischen Verke%rs-, Gevverbe- und Freiraumfföchennutzung. Die Frequen+ierung des
Pföngebie+es durch den Menschen wird sich erhöhen, bleibt jedoch im Hinblick auf die
bes+ehende Bebauung sowie umgebende (städtische) Bio+ope und Habita+e in einem
verträglichen, sföd++ypischen Rahmen. Innerhalb der Bauflächen erfolgen
kompensationspflichtige Eingriffe in die Bio+op+ypen Bahn/Gleisanlage (OVE) und versiegel+e
Freifläche (OVP) sowie die Rodung von drei Einzelfü'umen.
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Vermeidung und Verminderung erheb/icher Beeintröchtigungen

Folgende Gesich+spunk+e zielen auf die Vermeidung eines Eingriffs bzw. Veföesserung des
Sfötus Quo:

3. 2. 4.

* Die vorgesehene Nu+zung ist im Plangebiet nicfü neu, sondern veri'ndert sich von
einer durch den Bahnverkehr genutzten Fläche zu e:rier straßenverkehrlichen
Erschließung des Bahnhofgelöndes sowie durch ruhenden Verkehr innerhalb eines
verträglichen Rahmens.

DCIS Plangebiet liegt inners+ädtisch, störungsarme Freiflächen im Außenbereich
werden somit nicfü beanspruchf.

* Die vorhandenen Zuwegungen bleiben bes+ehen und müssen nur minimal erwei+er+
werden.

3.3. Verbleibende, erhebliche Beein+räch+igungen pro Schufzgu+

Wie den Aus'führungen oben zu entnehmen ist, ergeben sich aus verbal-argumema+iver Sicht
geringe pföngebietsbezogene, jedoch erhebliche Beeinträchtigungen von Nafür und
Landschaft im Sinne der Eingriffsregelung.

Dieser Sachverhat+ wird nachfolgend unter Heranziehung der Methodik ,,Hinweise zur
Eingriffsregelung in M-V" (HZE M-V) untermauert.

3.4. Ermi+tlung der planbezogenen Wirkungen gem. Eingriffsregelung

Die vorgenann+e Me+hodik verfolgt den biotopbezogenen Ansa+z bei der ErmiHlung von
Eingriffen. Ausschlaggebend ist dabei die ameilige GröBe der jeweils betroffenen
Biotoptypen. Deren ölcologische Wertigkeit fließ+ in die Bewer+ung der Intensi+ät des Eingriffs
und die Bemessung des daraus resultierenden Kompensa+ionsbedarfs ein.

Die Flächen in die aufgrund öer Umse+zung des Plangebiets eingegriffen wird, sind dem
Bio+op+yp Bahn/Gleisanföge (OVE) und versiegelte Freifföche (OVP) zuzuordnen. Der in
Abbildung 18 rot ummndete Bereich stellt die Plangebietsgrenze dar, in der mit Eingriffen
und Versiegelungen zu rechnen is+. Dies be+rifft zum einen die Flächen, die C)15
verkehrsberuhig+er Bereich, Sfad+pfö+z, Fuß- und Radweg, öffentliche %rkfläche ausgewiesen
werden sollen und zum anderen die Gnjnflächen. Der Baumbes+and am östlichen Rand des
Mühlenbaches gehör+ optisch ZUm Lindengarten und wird Zur Erhal+ung festgese+z+.
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Das gesamte Beb+ouungspföngebiet ha+ eine Grö'3e von 22.520 m2. Dobei entffülen ouf dos
neu geplante GEE 2.911 m". Aufgrund der Lage des Geweföegebie+es in unmi+telbarer
Nöhe Zur Wohnnutzung innerhfüb einer Mischgebietsausweisung erhäl+ das Gebie+ die
Bezeichnung eines eingeschrönkfen Gewerbegföiefes. DCIS Bauland im Bereich des
Vorempföngsgefü'udes, welches im Bes+and füs+ehen bleibf, hat eine Grö(3e von 930 m'-.
Die geplante Verkehrsfläche verteilt sich auf die bereits bes+ehende Verkehrsfläche der
Bahnhofss+raße mit 3.822 m2 und den neuen Bahnhofvorpla+z mit einer GröBe von
2.068 m2 (gesamt 5.890 m2).

Es soll eine verkehrsberuhigten Bereich sowie drei Fußgöngeföereiche geben. für
verkehrsberuhig+e Bereiche werden 1 .323 m2 beansprucht, für die drei Fußgängerbereiche
3.985 m2, 883 m2 und 239 m'-.

Eine große öffentliche %rkfläche ist südöstlich des Bahnhofsgebäudes geplarf. Diese besi+z+
eine Größe von 4.210 m'-. Im Bereich der öffentlichen S+ellpfötzanföge zwischen den
Gleisanfögen der Deu'tschen Bahn und dem Lindengar+en ist die Anpflanzung von Böumen
einschließlich Unterpflanzung entsprechend einer im Bebauungspfön ausgewiesenen
Artenlis+e vorzunehmen. Auch hier wird auf we:tere Konkre+isierungen zur Nu+zung und
Gestaltung im Rahmen der Bauleitplanung verzichtet.

Für Fußgänger und Radfahrer ist eine 3,50 m brei+e Promenade straßenbegleitend auf der
der Alts+od+ abgewand+en Seite im Anschluss an den Knotenpunk+ Bahnhofs+raße/Poeler
S+raße bis zum bes+ehenden Geh- und Rodweg aus dem Lindengarten kommend als
sogenanmer Lückenschluss geplant. Neben öer bes+ehenden Trasse in den Lindengarfen
erfolg+ eine Anbindung an den in der Planzeichnung neu ausgewiesenen Parkplatz, mi+
Weiterführung durch die gepföme Erweiterung der Grünflächen bis zum Anschluss Rostocker
StraBe. Der Rod- und FuBweq hot insgesom+ eine Fläche von 646 m?'.
Als Fläche 'für die Ver- und Emsorgung sind 58 m2 gepföm. Die öffemlichen Grünflöchen
werden 1 .445 m2 beanspruchen.

für diese vorab beschriebenen Flächen erFoföl nachfolgend die Berechnung des
Kom pensationserfordernisses.

Die in Anföge 9, Tcibelle 2 HZE M-V pro Bio+optyp oufge'führten Wertstufen RF
(Regenera+ionsfähigkeit) und RL (Rote Lis+e der Bio+optypen öer BRD) flief3en (mi+ dem jeweils
höheren Wert) in die Ermifflung des KompensafionserForclernisses ein.
Der Biotoptyp Bahn/Gleisanföge (OVE) weisl keine Wertstufe in den Kotegorien
Regenera'öons'tähigkei+ (RF) bzw. Ro+e Liste (RL) ouf. Die Zuordnung von Werteinsfüfung
(Wer+ RF oder RL) und Kompensationserfordernis ist mithilfe von Anlage 10, Tab. 2 HZE-MV
(siehe nachfolgende Tabelle) möglich und bedarf der verbal-argumentotiven Begründung.
Der Biotop+yp Bahn/Gleisanlage (OVE) weist durch unterlassene Nu+zung verschiedene
Uberlagerungföiotope wie Ru«:lerale Kriechflur (RHK) bzw. Vorwald aus heimischen
Baumarten trockener Standorle (WVT) mi+ un+erschiedlicher Ausprögung von set'ir jungem
Baumwuchs auf. Es handelt sich jedoch um ein ehemaliges Bahngelände mi+ al+en
Bahngleisen, SchoHerbe+t und Bahnschwellen. DCI es sich in der Nähe des
Bahnhofsgebäudes füfindet, liefen hier mehrere Trassen zusammen, die heute noch so fas+
vollständig erhal+en sind. Das Gelände ist nahezu vollsR'ndig mindestens teilversiegel+. Aus
diesem Grund erscheint der Ansatz der Uberlagerungföiotope unangemessen, und der
Houptbiotoptyp wird zur Berechnung herangezogen.

Auf die Einteilung öer Bebauungsfläche in mehrere Wirkzonen wird aufgrund der in Bezug
auf die Schutzgüter räumlich eng ):iegrenzten Wirkung des Plangebiefs und die diesfüzüglich
erheblichen s+raßen- und bahnverkehrsbedingten Einffüsse im direk+en Umfeld der Flöche
verzich+e+. So wird das Kompensa+ionserfordernis für die ,,Bahn/Gleisanlage (OVE)" infolge
der Vorbeföstung durch die stad+- und bahnhofsnahe Lage sowie der verminderten
ökologischen Funktion der Flöche durch vorhandenen Bahngleise, SchoHerbet+en und
Bohnschwellen mit O,5 fes+geleg+ plus dem Zuschfög für eirie gem. Voren'twurf, Stand Nov.
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2013, fextliche Fes+se+zung Nr. 11.-3. vorgese%erier Volfüersiegelung (Schwarzdecke, Natur-,
Betonsteinpflas+er) von O,5. Auf eine weitere Modifizierung des Kompensationsbedarfs durch
Zu- oöer Abschföge wird trofz diesbezüglicher Vorbelastungen der Umgebung verzichte+.
Analog erfolgte eine Werteinstufung 'hjr die Scho++erparkfläche (Parkplatz, versiegel+e
Freifföche OVP) an der Rostocker Sfraße. Hier können aufgrund des gleichen
Ausgcingswertes auch die gleichen Kompensa+ionserfordernisse in Ansatz gebracfü v=teröen.

Tabelle l : Zusammenhang zwischen Werteins+ufung und -K;mpe-n;at:onserfo-rdernls-ffie-rnfü3 An!age l O, Tabelle 2
HZE M-V. Quelle: HZE M-V l 999, unveränder+.

Nachfolgende Tafülle gibf den Flächenverbrauch und das entsprechende Flächenöquivolent
für die Kompensation wieder.

Tafülle 2: Ermittlung des Kompenso+ionsfüclarfes.

Seile 21

Weföinstu-

fung
Kompensationserfor-
dernis (Kompensations-
wertzahl)

Bemerkungen

ol

1

2

3

4

0 - 0,9 fach

1-1 ,5 fach

2 - 3 5 fach

4 - 7,5 fach
> 8 fach

Bei der Werteinstufung ,,0' sind
Kompensationserfordernisse je nach dem Grad
der Vorbelastung (z.B. Versiegelung) bzw.der
verbliebenen ökologischen Funktion in
Dezimalstellen zu ermittein.

Bei der Werteinstufung 1 , 2, 3 oder 4 sind
Kompensationserfordernisse in ganzen oder
halben Zahlen zu ermitteln

Bei Vollversiegelung von Flächen erhöht sich
das Kompensationserfordemis um einen Betrag
von O,5 (bei Teilversiegelung um O,2).

Eingriffsfläche Biotop
Ausgangs-

Biotoptyp

Rote

Liste

Regeneratioris-

fähigkeit

Fl!'chengröße
in m'

Kompensations
werkzahl

Versiegelung

Zuschlag

gompenSai0nS-
vvertfaktor

Kompensatlons-

flächenäquivalent
inm=

Voremplangs-
gelaude Bes(and

X) 0VN gao

GE, 7 OVE/OVP 2.911 o,;i 0,5 Cl,7 2.038

Verkehrsfläche

aeskand
9 OVL 3.822

761kehrsflächö 1 OVE 2.068 ü,2 0,5 0,7 1.448

Veykelirsbexfügkey

aereicli
2 C)VE 1.323 ö,2 O,S 0,7 926

yußgängerbeteich 1 1 OVL :i.gss 0,2 0,S 0,7 2.790

{u(Igängerbereich 2 1 OVL 883 0,2 0,5 0,7 618

Fu[lgängetbeLeiCh 3 1 OVL 239 0,2 0,5 0,7 167

Parkolak'r 1 OVL 4.21ü 0,2 0,5 0,7 2.947

Fuß- und Radvreg 1 OVL 646 0,2 o,s 0,7 452

Ver-uiid

EnllOLRU(IR!fläChen
1 OVL 58 0,2 0,5 0,7 41

Grünllächen 1 öVL 1.445

Gesamdl:ache: 22.520 GesamtFÄQinfö: 11.426

Für die Umsefzung des im Bebauungsplan darges+ell+en Plangebie+s ergibf sich ein
Kompensa+ionsflächenäquivalent von 11 .426 m2.
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Um Baufreihei+ zu schaffen und bei der möglichen Bebauung des Plangebietes is+ es
erforderlich, einen Einzelbaum (Bergahorn) im nordwes+lichen Planbereich zu entfernen.
Dieser Eingriff is+ zu kompensieren. Nach dem Baumschutzkompensationserlass 2007 des
Landes MV sind Einzelböume im Sinne dieses Erlasses Bäume mit einem S+ammumfang ab
50 Zerfimetern, gemessen in einer Höhe von 130 Zen+ime+ern über dem Erdboden
kompensa+ionspflich+ig. Die weiteren auf dem Bebauungspfön dargestellten zu entfernenden
Bäume erffülen diesen Tatbestcind nicht, da es sich um aufkommenden Jungwuchs handelt,
so dass deren Rodung nicht kompensa+ionspflich+ig is+.
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Abbildung 20: Blick auf das nordwes+liche Plangebiet, 3 Böume sincl zu er'Merrien, fülerdi'?ngsis+ nur der Verlus+
des im B71d rech+en Baumes kompensa+ionspflichtig; die füiden anderen Bäume sind für die Anwenclung des
Baumschutzkompensationserlasses 2007 zu klein. Fo+o: Stadt Land Fluss 8.04.2013.
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Der Kompensa+ionsumfang bei der Besei+igung von Bäumen erfolgt in Anlehnung an den
Baumschu+zkompensationserlass (Verwfütungsvorschrif+ des Minis+eriums für föndwirtschaff,
Umwett und Verbraucherschu+z vom 15. Ok+ober 2007 - Vl 6 - 5322. 1-O). Dabei erfolgt die
Bemessung der Kompensa+ion nach Anlage 1 und ist nachfolgend dargestellt.

Bei der Realisierung des Plangebie+es ist ein gem. oben dargesfellter Tabelle zu
berücksichtigender Baum zu beseitigen und zu kompensieren: für die Umse+zung des im
Bebauungsplan darges+ellten Pföngebie+s ergib+ sich ein Kompensa+ionserfordernis von
zusä+zlich I Einzelbaum.
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S+ammumfang Kompensa+ion im Verhältnis

50 cm bis 150 cm 1:1

> 150 cm bis 250 cm 1:2

> 250 cm 1:3
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3.5. Kompensationsmaßnahmen

3.5. ]. F/öchige Festsetzungen des B-P/ans

Als ges+füterische Maßnahme mit Kompensationswirkung ist im Plangebiet eine Grünflöche
gem. Fes+setzung dauerhaft anzulegen und zu sichern. Es erfolgt eine En+siegelung und eine
dauerhafte Umwandlung zu einer Gnjnfläche auf e:rier Fläche von 1 .445 m2. Dami+ erhölt
der Mühlenbach e;rie Pufferzone und einen Ubergang ZLI den angrenzenden Flächen.

Dies 'führt zu einer dauerhaf+en Aufwertung der Bodenfunktion (bzw. des Nafürhaushfütes).

Kompensationswert

föut Anlage 9 HZE M-V weist die für die Maßnahme vorgeset'ierie Fläche den Bio+optyp OVE
(Bahn-/ Gleisanlage) auf. Diesem wird eine Wefügkei+ O (Rote Lis+e Biotoptypen BRD bzw.
Regenera+ions'föhigkei+) zugeordnet und erffült die Bedingung, dass im Regelfall
Kompensationsmaßnahmen auf Flächen mit einem Ausgangswert von < 1 erfolgen soll+en
(vgl. Anlage 11 HZE M-V).

Die Maßnahme selbs+ is+ gem. Anlage 11 HZE M-V dem Maßnahmetyp 1.-2. und der
Werts'lu{ie 2 zuzuordnen. Tabelle 2, Anloge 10 HZE M-V ordne+ der Wertsfüfe 2
Kompensa+ionswertzahlen von 2 - 3,5 zu. DCI die Maf3nahme entlang eines Rad- und
Fußweges verföuft, erFolgt keine Erhöhung der Kompensationswertzahl für diese Ma'f3nahme.

Doraus ergibf sich 'für die Umwandlung zu Gnjnflächen folgender
Mindestkompensationswer+ (FAQ):

Fföche x Kompensa+ionswertzahl x Leis+ungsfak+or = Flächenäquivalent cler MoBnahme

1.445m2x2,Oxl,0 = 2.890m2FAQ.

ZU

Zudem besteht nunmehr die Möglichkeit, innerhfüb des Plangebietes auf den vorgesehenen
Parkpfötzflächen insg. 20 heimische Laubbäume der Qufüitö+ 1 6/ 18, 3x v. mit Bfülen neu zu
pffönzen. Die Sicherung erfolgt per Dreibock aus unbehandettem Nadelholz, pro Pflanzloch
sind bodenverbessernde Maßnahmen durchzuführen (z.B. Einarbei+ung Kompos+ o.ä.).

Gem. Anlage 11 Maßnahmentyp 1.-5. HZE M-V is+ pro Baum ein Flächenäquivalem von 25
m2 zuzuordnen. Da weder Alleen / Boumreihen gese+z+ werden, noch eine Pflanzung in
markanter Einzellage erfolg? bliebt die Kompensa+ionswertzahl bei 1,0. Es ergib+ sich
folgender Kompensationswert:

Fläche x Kompensa+ionswertzahl x Leistungsfak+or = Flächenäquivalen+ der Mal3nahme

20S+.x25m2xl,Oxl,0 = 500m2FÄQ.

ll + Im Gel+ungsbereich werden Kompensa+ionsrnaßnahmen mi+ einem Gesamtwert von
2.890 m2 FÄQ + 500 m2 FAQ = 3.390 m2 FAQ umgese'tz+.

3.5.2. Maßnahme K/eingarlen HHufe Meck/enburger Tor"

DCI für das gesamte Plangebie+ ein Kompensa+ionsbedarf von 11.426 m2 Flächenäquivalen+
ans+efü und im Pföngebre+ nur 3.390 m2 FAQ zur Kompensation bereit stehen, is+ ein
extemer Ausgleich von 8.036 m2 FAQ notwendig.

DC)ZU werden auf dem Flurshjck 2742/1 1 der Flur 1 der Gemarkung der Hanses+adt
Wismar, in der Kleingartenanlage ,,Hufe, Mecklenburger Tor" 7 zusammenhängende
Gartengrunds+ücke rückgebaut und öer nahjrlichen En+wicklung zuge'führt.

Die Maßnahme beinhaltet den Rückbau versiegelter Flächen, Terrassen, Pfötze, Wege sowie
den Abriss der Gar+enhäuser sowie die Erfnahme von untypischen Gehölzen.
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DCI diese Gärten an einen Niederungsbereich anschließen und die Flächen zei+weise immer
wieder un+er Wasser standen, is+ die Nutzungsaufgabe naheliegend und ein Zugewinn 'für
den umliegenden Naturraum.

Zu diesem Areal gehörten bereits in öer Vergangenhei+ zunjckgebaufe Gartenfföchen. Somi+
fönn hier von einem großen zusammenhängenden, unges+örten Entwicklungspotential der
Flom und Fauna ausgegangen werden.

Die Wertigkeif wird daher mit der Stufe 3 angesetzt und für die versiegel+e, zunjckzubauende
Fläche ein Zuschlag von + 0,5 vorgesehen.

Daraus ergeben sich:

Fläche x Kompensa+ionswer+zahl x Leis+ungsfak+or = Fföchenäquivalen+ der Maßnahme

2.515 m2 x 3,0 x 1,0 = 7.545,00 m2 FÄQ (Umwandlunq Kleinqarten)

sowie

142,16 m2 x (3,0 + 0,5) x 1,0 = 497,56 m2 FAQ. (UW Kleinqarten + Erfsieqelunq)

j
'1 r

r

Abbildung 2 l : Lage cler verfügbaren Kompenso+ionsflächen innerhalb der Kleingar}enanlage ,,Hufe
Mecklenburger Tor". Quelle: Honsestad+ Wismar 20 l 7.
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+ Die Rückbau- und Rena+urierungsmaßnahmen in der Kleingartenanlage ,,Hufe,
Mecklenburger Tor haben einen Gesam'twer+ von 7.545,00 m2 FAQ + 497,56 m2
FÄQ = 8.042,56 m2 FAQ.



B-Plan Nr. 80/l l Honsestadt Wismar ,,Bahnhofsvorplalz-Rostocker Straße" Umwelföericht

3.5.3. Neupf/anzung von ] Baum

Innerhfüb des Geltungsbereiches ist die Neupflanzung von einem heimischen Laubbaum
(z.B. Win+erlinde, Bergahorn) zur Kompensation der anfögebedingten Gehölzverlus+e
durchzuführen. Folgende Merkmale sind zu beachten:

Pffönzqualihj+ SfU 1 6/ 18, 3x verpflanzt mi+ Ballen aus wei+em Sfand

Pflanzware CIUS regionaler Baumschule (Umkreis < 250 km)

* Vorzugsweise Herbstpffönzung

Sicherung per Dreibock aus unbehandeltem Nadelholz

Durch'führung bodenverbessernder Maßnahmen (z.B. Einarbeitung Kompos+ o.ö.)
pro Pffönzloch

*

*

@

*

4. Zusammenfassung und Eingriffsbilanz
Die geplante Refüisierung öer Planinhal+e des B-Pföns Nr. 80 der Hansestodt Wismar
generiert unter Anwendung der Me+hodik HZE M-V auf Grundlage der fes+gesetzten
Grundflächenzahl einen kompensa+ionspflichtigen Eingriff durch Teifüerlust der Bio+op+ypen
OVE und OVP.

t Der daraus resul+ierende Kompensationsbedarf be+räq+ 11.426 m2 FÄQ plus zusöfzlich 1
Einzelbaum. l

Zur Kompensation des Eingriffs sind vorgesehen:

Festsetzung Grünfl. B-Plan 3.390 m2 FAQ

Maßnahme Kleingarten 8.043 m2 FAQ

@ Neupffönzung von I Baum additiv

Der Werr der vorgesehenen Kompensa+ionsmaßnahmen (11 .433 m2 FAQ) decfü somi+ den
rechnerisch ermittelten Kompensationsbedarf (11.426 m2 FAQ). Deren Refüisierung führ+ im
Sinne der HZE M-V zu einer Vollkompenso+ion des Eingriffs. Die addi+iv erforderliche
Neupflanzung eines zusä+zlichen Baumes kann in eine der beiden

Kompensa+ionsmaßnahmen in+egriert werderi.

*

*
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